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Stellungnahmen 
aus der öffentlichen Auslegung des 

Flächennutzungsplanentwurfs  

gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

(vom 31.07.17 bis 08.09.17)



Abs.:	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   03.08.2017	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

An	  	  
Ressort	  Bauen	  und	  Wohnen,	  	  
Rathaus	  Wuppertal-‐Barmen,	  	  
Johannes-‐Rau-‐Platz	  1,	  	  
42275	  Wuppertal	  
	  
	  
	  
EINGABE	  zur	  geplanten	  103.	  Änderung	  des	  Flächennutzungsplans	  (1230)	  
–	  Maßregelvollzugsklinik/	  Kleine	  Höhe	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  

ich	  möchte	  mit	  diesem	  Schreiben	  meine	  Bedenken	  und	  Einwände	  gegen	  die	  geplanten	  Änderungen	  
an	  der	  Kleinen	  Höhe	  geltend	  machen	  und	  ins	  Verfahren	  einbringen.	  

1. Natur	  und	  Umwelt	  

Rotmilan,	  Feldlerche,	  Fledermäuse	  sind	  auf	  der	  Kleinen	  Höhe	  zu	  Hause.	  Diese	  seltenen	  Tiere	  hoch	  
oben	  auf	  der	  Roten	  Liste	  haben	  hier	  einen	  Ort	  gefunden,	  an	  dem	  Sie	  noch	  gut	  leben	  können.	  Nun	  soll	  
Ihnen	  durch	  die	  geplanten	  Bauten	  und	  Mauern	  wieder	  Lebensraum	  genommen	  werden.	  Dadurch	  
wird	  die	  Vielfalt	  der	  Natur	  ohne	  erkennbare	  Notwendigkeit	  wieder	  einmal	  kaputt	  gemacht.	  Das	  
Grundgesetz	  schützt	  auch	  die	  Natur	  und	  Umwelt.	  Dieses	  hohe	  Gut	  darf	  nicht	  ohne	  handfeste	  Gründe	  
beeinträchtigt	  werden.	  Die	  Stadt	  verstößt	  außerdem	  gegen	  die	  Ziele	  und	  Leitlinien	  für	  
Flächennutzungspläne	  und	  wägt	  mindestens	  vollkommen	  unangemessen	  die	  unterschiedlichen	  
Interessenlagen	  des	  Vorhabens	  ab.	  Der	  Bau	  „hochwertigen“	  Wohnraums	  auf	  Lichtscheid	  wird	  ohne	  
fundierte	  Argumente	  und	  ohne	  dass	  überhaupt	  konkrete	  Pläne	  bekannt	  oder	  ausgearbeitet	  sind,	  als	  
höherwertig	  und	  wichtiger	  eingestuft	  als	  die	  Verletzung	  der	  Interessen	  der	  Natur	  und	  Umwelt	  auf	  der	  
Kleinen	  Höhe.	  	  

2. Zusammenwachsen	  der	  Städte	  

Die	  Stadtgrenze	  zwischen	  Velbert	  und	  Wuppertal	  verschwindet.	  Es	  droht	  ein	  Zusammenwachsen	  der	  
Städte.	  Schon	  jetzt	  ist	  die	  Freifläche	  zwischen	  den	  Städten	  nicht	  mehr	  groß	  und	  von	  beiden	  Seiten	  
wachsen	  die	  Ränder	  aufeinander	  zu.	  Es	  ist	  keine	  gute	  Stadtentwicklung	  im	  Sinne	  der	  Bürger,	  wenn	  
die	  Grenzen	  der	  Städte	  nicht	  mehr	  erkennbar	  sind	  und	  keine	  Zwischenräume	  mehr	  bestehen.	  Das	  
Bergische	  Land	  lebt	  durch	  seine	  klaren	  Konturen	  und	  diese	  sind	  für	  mich	  ein	  wichtiges	  und	  
schützenswertes	  Gut.	  

3. Flächenfraß	  zu	  Lasten	  unserer	  Bauern	  

Unerschlossene	  Fläche	  zu	  verschwenden	  ist	  nicht	  zeitgemäß	  und	  vernichtet	  wertvollen	  Boden	  für	  
lokale	  landwirtschaftliche	  Erzeugnisse.	  Die	  Ausweisung	  des	  Geländes	  stammt	  aus	  einer	  Zeit	  (den	  
70ern),	  als	  es	  noch	  kein	  Verständnis	  für	  den	  Wert	  von	  Freiflächen	  gab.	  Damals	  wurde	  eine	  



Autobahnkreuz	  Sonnborn	  mitten	  durch	  einen	  Ort	  geschlagen,	  was	  heute	  nicht	  mehr	  denkbar	  wäre.	  
Das	  geplante	  Vorhaben	  an	  der	  Kleinen	  Höhe	  ist	  völlig	  aus	  der	  Zeit	  gefallen	  und	  führt	  zu	  
unverhältnismäßigem	  Flächenfraß.	  Die	  Bauernschaft	  benötigt	  Freiflächen,	  um	  die	  überall	  geforderten	  
lokalen	  landwirtschaftlichen	  Erzeugnisse	  auch	  zu	  produzieren.	  Verbraucher	  und	  auch	  der	  Handel	  
erzeugen	  eine	  große	  Nachfrage	  nach	  Produkten,	  die	  keine	  langen	  Wege	  hinter	  sich	  bringen	  mussten	  
oder	  gar	  aus	  Übersee	  hergeflogen	  wurden.	  Diese	  Nachfrage	  ist	  wachsend,	  weswegen	  eher	  mehr	  als	  
weniger	  Freiflächen	  benötigt	  werden.	  Es	  kann	  nicht	  sein,	  dass	  hier	  in	  Wuppertal,	  diese	  Entwicklung	  
vollkommen	  ignoriert	  wird.	  Die	  Zerstörung	  einer	  Freifläche	  kann	  nicht	  einfach	  rückgängig	  gemacht	  
werden	  und	  zukünftige	  Generationen	  werden	  sich	  fragen,	  wie	  wir	  so	  kurzsichtig	  und	  
verschwenderisch	  mit	  unserer	  wertvollen	  Resource	  Boden	  umgehen	  konnten.	  Nachhaltigkeit	  wäre	  
hier	  angebracht	  und	  in	  der	  Interessenabwägung	  zu	  berücksichtigen.	  	  

4. Lärm	  und	  erhöhtes	  Verkehrsaufkommen	  

Durch	  eine	  große	  Klinik	  mit	  150	  Patienten	  und	  eine	  ähnlich	  große	  Anzahl	  an	  Mitarbeitern,	  die	  
teilweise	  täglich	  die	  Verkehrswege	  nutzen	  werden,	  werden	  die	  betroffenen	  Straßen,	  die	  schon	  heute	  
zu	  Stoßzeiten	  vollkommen	  überlastet	  sind,	  stark	  überansprucht.	  Das	  derzeitige	  Verkehrskonzept	  
verkennt	  völlig	  die	  Bedeutung,	  insbesondere	  der	  Nevigeser	  Straße,	  als	  stark	  frequentiertes	  Bindeglied	  
von	  Velbert	  und	  Wuppertal.	  Schon	  jetzt	  ist	  es	  zu	  Stoßzeiten	  sehr	  voll	  und	  bei	  der	  kleinsten	  Störung	  
stauanfällig.	  Es	  muss	  hier	  dringend	  nachgebessert	  werden.	  

5. Beeinträchtigungen	  im	  Wasserhaushalt	  

Das	  momentane	  Entwässerungskonzept	  ist	  so	  gestaltet,	  dass	  erstens	  durch	  ein	  Pumpsystem	  eine	  
wartungsintensive	  und	  störanfällige	  Anlage	  betrieben	  werden	  muss,	  was	  äußerst	  unerfreulich	  für	  die	  
Wasserkosten	  und	  die	  Belastungen	  der	  Allgemeinheit	  ist.	  Darüber	  hinaus	  führt	  auch	  die	  
Entwässerung	  über	  den	  Schevenhofer	  Weg	  wieder	  auf	  das	  bereits	  jetzt	  bei	  Starkregen	  überlastete	  
System	  um	  den	  Hardenberger	  Bach.	  Die	  Stadt	  Velbert	  hat	  sich	  hier	  eindeutig	  gegen	  die	  
Realisierbarkeit	  ausgesprochen	  und	  dies	  auch	  gut	  begründet.	  Trotzdem	  wird	  hier	  an	  dem	  Konzept	  
festgehalten,	  weil	  eine	  wirklich	  gute	  Entwässerung	  des	  Geländes	  bei	  Versiegelung	  ohne	  sehr	  großen	  
Aufwand	  (Erweiterung	  der	  Hochwassersicherungssysteme	  auf	  Velberter	  Gebiet)	  nicht	  möglich	  ist.	  

6. Naherholung,	  Sichtachsen,	  Frischluft	  und	  Grüngürtel	  werden	  beeinträchtigt	  

Last	  but	  not	  least	  wird	  die	  Naherholung,	  die	  momentan	  für	  die	  Anwohner	  aus	  Wuppertal	  und	  
Neviges	  möglich	  ist,	  deutlich	  eingeschränkt.	  Naherholungsgebiete	  sind	  besonders	  in	  NRW	  nicht	  zu	  
viel,	  sondern	  zu	  wenig	  vorhanden	  und	  eine	  weitere	  Einschränkung	  ist	  den	  Bürgern	  nicht	  zuzumuten.	  
Auch	  die	  momentan	  halbwegs	  freien	  Sichtachsen	  werden	  durch	  das	  Vorhaben	  mit	  Umgrenzungen	  in	  
Höhe	  von	  5	  Metern	  stark	  gestört.	  Das	  ist	  nicht	  nur	  ein	  optisches	  Problem,	  sondern	  auch	  eine	  
Behinderung	  der	  Entstehung	  von	  Frischluft,	  die	  für	  die	  umliegenden	  Städte	  von	  enormer	  Wichtigkeit	  
ist.	  Frische	  Luft	  zum	  Atmen	  ist	  keine	  Selbstverständlichkeit,	  sondern	  ein	  Schutzgut.	  Auch	  möglichst	  
intakte	  Grüngürtel	  stellen	  ein	  wichtiges	  Schutzgut	  dar,	  dass	  nicht	  leichtfertig	  beeinträchtigt	  werden	  
darf.	  Vielmehr	  muss	  der	  Raum	  bei	  der	  Abwägung	  im	  Rahmen	  von	  Stadtentwicklungs-‐	  und	  
Bauplanverfahren	  immer	  im	  Ganzen	  betrachtet	  werden,	  was	  vorliegend	  nicht	  geschehen.	  Vielmehr	  
werden	  einseitig	  die	  Interessen	  Wuppertals	  beachtet	  und	  noch	  nicht	  einmal	  diese	  unter	  Beachtung	  
der	  Interessen	  aller	  Bürger,	  sondern	  wieder	  einmal	  findet	  Privilegierung	  einzelner	  Interessengruppen	  
statt.	  	  

	  

den	  03.08.2017	  



  
 

 
Betreff: Eingabe zur geplanten 103. Änderung d. Flächennutzungsplans 1230 Kleine Höhe 
Maßregelvollzugsklinik 
 
Sehr geehrte Herren, 
 
die Punkte, welche die Bürgerinitiative Kleine Höhe in Ihrer Eingabe genannt hat, kann ich 
vollständig unterstützen und habe dies separat getan. Ich kann den geplanten Bau der 
Maßregelvollzugklinik an der kleinen Höhe nur ablehnen. 
 
Was ich ganz besonders empörend finde, ist die Tatsache, dass die Interessen der Nevigeser 
Bürger vollständig ignoriert werden.  
 
Es wird so getan, als wäre es alleiniges Wuppertaler Stadtgebiet (was es nur in der Theorie 
ist!). 
 
Es grenzen Velberter und auch Wülfrather als Betroffene direkt an das Naherholungsgebiet 
Kleine Höhe. 
 
Ich hoffe sehr, dass Sie über den Tellerrand schauen und auch die Einwände der 
angrenzenden Nachbarn ernst nehmen. 
 

 
 

 











































































                Velbert‐Neviges, 27.08.2017 

 
 
 
 
Stadtentwicklung Stadt Wuppertal 
Ressort 105 – Bauen und Wohnen 
z. H. Frau Stephanie Kahrau 
Johannes‐Rau‐Platz 1 
42275 Wuppertal 
 
 
EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) – Maßregelvollzugsklinik/ 
Kleine Höhe 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kahrau, 
 
ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken und Einwände gegen die geplanten Änderungen 
an der Kleinen Höhe betreffend des folgenden Punktes geltend machen und ins Verfahren 
einbringen. 
 
Einsehbarkeit in das Klinikgelände 
 
Im Umweltbericht der offengelegten Unterlagen auf Seite 49 steht u.a. folgender Absatz: 
 
„…Insbesondere ausgehend von den höher gelegenen Stellen an der westlichen Plangebietsgrenze 
sind weite Sichtbeziehungen in das ländlich geprägte Umland möglich. Blickbeziehungen zu 
besonders markanten Landschaftsstrukturen fehlen jedoch, es erschließt sich in erster Linie die 
offene, durch bewaldete Siefentäler gegliederte, landwirtschaftliche Kulturlandschaft…“ 
 
Hier wurde nur der Blick von der westlichen Plangebietsgrenze berücksichtigt. Zudem wird der 
Aspekt kleingeredet. Wenn man diese Aussage dagegen von Velbert‐Nevigeser Stadtgebiet aus 
betrachtet, dann ist der mit roter Schrift geschriebene Satz schlichtweg falsch. Von der oberen 
Hügelstraße in Velbert‐Neviges hat man schon ohne Fernglas einen wunderschönen Blick auf das 
Terrain der geplanten forensischen Klinik. Mit besagtem Fernglas oder einer Kamera mit Teleobjektiv 
kann man das Gelände selbst über eine 5 m hohe Mauer bestens einsehen. Weiterhin befindet sich 
auf der oberen Hügelstraße gerade der Bau einer kleinen Neubausiedlung. Nun steht am Ende der 
neu gebauten Straße Lohsiepen ein Haus. Vom Garten dieses Hauses aus hat man sozusagen einen 
„Königsblick“ auf das geplante Klinikgelände. An einem warmen Sommerabend z. B. könnte man von 
dort das Leben auf dem geplanten Klinikgelände mit einem Fernglas bestens beobachten. 
 
Bilder zur Ansicht von der Hügelstraße aus füge ich meiner E‐Mail bei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Ressort  Bauen und Wohnen  
105.16  Bauleitplanverfahren Bezirk A  
 
Johannes‐Rau‐Platz 1   
42275  Wuppertal   
 

  
 

      
 

 
‐‐‐‐‐Ursprüngliche Nachricht‐‐‐‐‐ 

 
Gesendet: Dienstag, 22. August 2017 13:30 

 
Betreff: Mitteilung über das Mailformular (www.wuppertal.de) 
 

 
Mitteilung:  
Sehr geehrter Herr Kassubek, 
die Bebauung der " Kleinen Höhe " bei der Stadtgrenze nach Velbert ‐ Neviges halte ich nicht für sinnvoll, da 
Grünfläche weiter versiegelt wird. Landwirtschaftliche Nutzfläche geht verloren. Die Wiederbeschaffung von 
landwirtschaftlicher Nutzfläche kann ich in der Kompensationsmassnahmen nicht erkennen. Eine Nutzung des 
Gewerbegebietes     " Vohang" für die Forensik wurde nicht in Betracht gezogen. 
Es liegen viele Gebäude innerstädtisch brach. Viele Gebäude bedürfen de Gebäuderecycling, da sie den heutigen 
Anforderungen nicht entsprechen bzw. verwarlost sind. Bei Neuausschreibung des Landschaftsplans West bitte ich 
dies zuberücksichtigen. 
Mit freundlichen Grüßen 

 



































Abs.:	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   03.08.2017	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

An	  	  
Ressort	  Bauen	  und	  Wohnen,	  	  
Rathaus	  Wuppertal-‐Barmen,	  	  
Johannes-‐Rau-‐Platz	  1,	  	  
42275	  Wuppertal	  
	  
	  
	  
EINGABE	  zur	  geplanten	  103.	  Änderung	  des	  Flächennutzungsplans	  (1230)	  
–	  Maßregelvollzugsklinik/	  Kleine	  Höhe	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  

ich	  möchte	  mit	  diesem	  Schreiben	  meine	  Bedenken	  und	  Einwände	  gegen	  die	  geplanten	  Änderungen	  
an	  der	  Kleinen	  Höhe	  geltend	  machen	  und	  ins	  Verfahren	  einbringen.	  

1. Natur	  und	  Umwelt	  

Rotmilan,	  Feldlerche,	  Fledermäuse	  sind	  auf	  der	  Kleinen	  Höhe	  zu	  Hause.	  Diese	  seltenen	  Tiere	  hoch	  
oben	  auf	  der	  Roten	  Liste	  haben	  hier	  einen	  Ort	  gefunden,	  an	  dem	  Sie	  noch	  gut	  leben	  können.	  Nun	  soll	  
Ihnen	  durch	  die	  geplanten	  Bauten	  und	  Mauern	  wieder	  Lebensraum	  genommen	  werden.	  Dadurch	  
wird	  die	  Vielfalt	  der	  Natur	  ohne	  erkennbare	  Notwendigkeit	  wieder	  einmal	  kaputt	  gemacht.	  Das	  
Grundgesetz	  schützt	  auch	  die	  Natur	  und	  Umwelt.	  Dieses	  hohe	  Gut	  darf	  nicht	  ohne	  handfeste	  Gründe	  
beeinträchtigt	  werden.	  Die	  Stadt	  verstößt	  außerdem	  gegen	  die	  Ziele	  und	  Leitlinien	  für	  
Flächennutzungspläne	  und	  wägt	  mindestens	  vollkommen	  unangemessen	  die	  unterschiedlichen	  
Interessenlagen	  des	  Vorhabens	  ab.	  Der	  Bau	  „hochwertigen“	  Wohnraums	  auf	  Lichtscheid	  wird	  ohne	  
fundierte	  Argumente	  und	  ohne	  dass	  überhaupt	  konkrete	  Pläne	  bekannt	  oder	  ausgearbeitet	  sind,	  als	  
höherwertig	  und	  wichtiger	  eingestuft	  als	  die	  Verletzung	  der	  Interessen	  der	  Natur	  und	  Umwelt	  auf	  der	  
Kleinen	  Höhe.	  	  

2. Zusammenwachsen	  der	  Städte	  

Die	  Stadtgrenze	  zwischen	  Velbert	  und	  Wuppertal	  verschwindet.	  Es	  droht	  ein	  Zusammenwachsen	  der	  
Städte.	  Schon	  jetzt	  ist	  die	  Freifläche	  zwischen	  den	  Städten	  nicht	  mehr	  groß	  und	  von	  beiden	  Seiten	  
wachsen	  die	  Ränder	  aufeinander	  zu.	  Es	  ist	  keine	  gute	  Stadtentwicklung	  im	  Sinne	  der	  Bürger,	  wenn	  
die	  Grenzen	  der	  Städte	  nicht	  mehr	  erkennbar	  sind	  und	  keine	  Zwischenräume	  mehr	  bestehen.	  Das	  
Bergische	  Land	  lebt	  durch	  seine	  klaren	  Konturen	  und	  diese	  sind	  für	  mich	  ein	  wichtiges	  und	  
schützenswertes	  Gut.	  

3. Flächenfraß	  zu	  Lasten	  unserer	  Bauern	  

Unerschlossene	  Fläche	  zu	  verschwenden	  ist	  nicht	  zeitgemäß	  und	  vernichtet	  wertvollen	  Boden	  für	  
lokale	  landwirtschaftliche	  Erzeugnisse.	  Die	  Ausweisung	  des	  Geländes	  stammt	  aus	  einer	  Zeit	  (den	  
70ern),	  als	  es	  noch	  kein	  Verständnis	  für	  den	  Wert	  von	  Freiflächen	  gab.	  Damals	  wurde	  eine	  



Autobahnkreuz	  Sonnborn	  mitten	  durch	  einen	  Ort	  geschlagen,	  was	  heute	  nicht	  mehr	  denkbar	  wäre.	  
Das	  geplante	  Vorhaben	  an	  der	  Kleinen	  Höhe	  ist	  völlig	  aus	  der	  Zeit	  gefallen	  und	  führt	  zu	  
unverhältnismäßigem	  Flächenfraß.	  Die	  Bauernschaft	  benötigt	  Freiflächen,	  um	  die	  überall	  geforderten	  
lokalen	  landwirtschaftlichen	  Erzeugnisse	  auch	  zu	  produzieren.	  Verbraucher	  und	  auch	  der	  Handel	  
erzeugen	  eine	  große	  Nachfrage	  nach	  Produkten,	  die	  keine	  langen	  Wege	  hinter	  sich	  bringen	  mussten	  
oder	  gar	  aus	  Übersee	  hergeflogen	  wurden.	  Diese	  Nachfrage	  ist	  wachsend,	  weswegen	  eher	  mehr	  als	  
weniger	  Freiflächen	  benötigt	  werden.	  Es	  kann	  nicht	  sein,	  dass	  hier	  in	  Wuppertal,	  diese	  Entwicklung	  
vollkommen	  ignoriert	  wird.	  Die	  Zerstörung	  einer	  Freifläche	  kann	  nicht	  einfach	  rückgängig	  gemacht	  
werden	  und	  zukünftige	  Generationen	  werden	  sich	  fragen,	  wie	  wir	  so	  kurzsichtig	  und	  
verschwenderisch	  mit	  unserer	  wertvollen	  Resource	  Boden	  umgehen	  konnten.	  Nachhaltigkeit	  wäre	  
hier	  angebracht	  und	  in	  der	  Interessenabwägung	  zu	  berücksichtigen.	  	  

4. Lärm	  und	  erhöhtes	  Verkehrsaufkommen	  

Durch	  eine	  große	  Klinik	  mit	  150	  Patienten	  und	  eine	  ähnlich	  große	  Anzahl	  an	  Mitarbeitern,	  die	  
teilweise	  täglich	  die	  Verkehrswege	  nutzen	  werden,	  werden	  die	  betroffenen	  Straßen,	  die	  schon	  heute	  
zu	  Stoßzeiten	  vollkommen	  überlastet	  sind,	  stark	  überansprucht.	  Das	  derzeitige	  Verkehrskonzept	  
verkennt	  völlig	  die	  Bedeutung,	  insbesondere	  der	  Nevigeser	  Straße,	  als	  stark	  frequentiertes	  Bindeglied	  
von	  Velbert	  und	  Wuppertal.	  Schon	  jetzt	  ist	  es	  zu	  Stoßzeiten	  sehr	  voll	  und	  bei	  der	  kleinsten	  Störung	  
stauanfällig.	  Es	  muss	  hier	  dringend	  nachgebessert	  werden.	  

5. Beeinträchtigungen	  im	  Wasserhaushalt	  

Das	  momentane	  Entwässerungskonzept	  ist	  so	  gestaltet,	  dass	  erstens	  durch	  ein	  Pumpsystem	  eine	  
wartungsintensive	  und	  störanfällige	  Anlage	  betrieben	  werden	  muss,	  was	  äußerst	  unerfreulich	  für	  die	  
Wasserkosten	  und	  die	  Belastungen	  der	  Allgemeinheit	  ist.	  Darüber	  hinaus	  führt	  auch	  die	  
Entwässerung	  über	  den	  Schevenhofer	  Weg	  wieder	  auf	  das	  bereits	  jetzt	  bei	  Starkregen	  überlastete	  
System	  um	  den	  Hardenberger	  Bach.	  Die	  Stadt	  Velbert	  hat	  sich	  hier	  eindeutig	  gegen	  die	  
Realisierbarkeit	  ausgesprochen	  und	  dies	  auch	  gut	  begründet.	  Trotzdem	  wird	  hier	  an	  dem	  Konzept	  
festgehalten,	  weil	  eine	  wirklich	  gute	  Entwässerung	  des	  Geländes	  bei	  Versiegelung	  ohne	  sehr	  großen	  
Aufwand	  (Erweiterung	  der	  Hochwassersicherungssysteme	  auf	  Velberter	  Gebiet)	  nicht	  möglich	  ist.	  

6. Naherholung,	  Sichtachsen,	  Frischluft	  und	  Grüngürtel	  werden	  beeinträchtigt	  

Last	  but	  not	  least	  wird	  die	  Naherholung,	  die	  momentan	  für	  die	  Anwohner	  aus	  Wuppertal	  und	  
Neviges	  möglich	  ist,	  deutlich	  eingeschränkt.	  Naherholungsgebiete	  sind	  besonders	  in	  NRW	  nicht	  zu	  
viel,	  sondern	  zu	  wenig	  vorhanden	  und	  eine	  weitere	  Einschränkung	  ist	  den	  Bürgern	  nicht	  zuzumuten.	  
Auch	  die	  momentan	  halbwegs	  freien	  Sichtachsen	  werden	  durch	  das	  Vorhaben	  mit	  Umgrenzungen	  in	  
Höhe	  von	  5	  Metern	  stark	  gestört.	  Das	  ist	  nicht	  nur	  ein	  optisches	  Problem,	  sondern	  auch	  eine	  
Behinderung	  der	  Entstehung	  von	  Frischluft,	  die	  für	  die	  umliegenden	  Städte	  von	  enormer	  Wichtigkeit	  
ist.	  Frische	  Luft	  zum	  Atmen	  ist	  keine	  Selbstverständlichkeit,	  sondern	  ein	  Schutzgut.	  Auch	  möglichst	  
intakte	  Grüngürtel	  stellen	  ein	  wichtiges	  Schutzgut	  dar,	  dass	  nicht	  leichtfertig	  beeinträchtigt	  werden	  
darf.	  Vielmehr	  muss	  der	  Raum	  bei	  der	  Abwägung	  im	  Rahmen	  von	  Stadtentwicklungs-‐	  und	  
Bauplanverfahren	  immer	  im	  Ganzen	  betrachtet	  werden,	  was	  vorliegend	  nicht	  geschehen.	  Vielmehr	  
werden	  einseitig	  die	  Interessen	  Wuppertals	  beachtet	  und	  noch	  nicht	  einmal	  diese	  unter	  Beachtung	  
der	  Interessen	  aller	  Bürger,	  sondern	  wieder	  einmal	  findet	  Privilegierung	  einzelner	  Interessengruppen	  
statt.	  	  

	  

Velbert,	  den	  03.08.2017	  
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Dienstag, 5. September 2017 08:49
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Ihre eingabe

 
 

Von:  
Gesendet: Montag, 4. September 2017 20:48 
An: Walter Marc 
Betreff: Re: Ihre eingabe 
 
Sehr geehrter Herr Walter,  
 
Danke für die Rückmeldung ‐ war mir in der Tat nicht sicher, ob längliche Texte noch in den Zeitgeist passen.  
 
Würde mich freuen, über den weiteren Fortgang des Verfahrens zu erfahren.  
 
Insbesondere, welche Antworten auf meine Einwände gegeben werden.  
 
Freundliche Grüße ‐ 

 
‐ ||| ‐ 
 
Am 04.09.2017 um 16:47 schrieb Walter Marc <Marc.Walter@stadt.wuppertal.de>: 

Sehr geehrter  
  
hiermit bestätige ich Ihnen den Eingang Ihres Schreibens zu öffentlichen Auslegung der 103. 
Änderung des Flächennutzungsplans und bedanke mich für Ihre Anregungen. 
Auch die die „traditionelle“ Schriftform wird selbstverständlich als Stellungnahme im laufenden 
Verfahren gewertet. Die gesamten Stellungnahmen werden nun gesammelt und ausgewertet.  
Der nächste Verfahrensschritt wird nun die geplante öffentliche Auslegung des Bebauungsplans 
1230 sein. Hier ist mit einem Beschluss durch den Stadtentwicklungsausschuss  im Oktober zu 
rechnen. 
  
Für Rückfragen stehe ich Ihnen dazu gerne zur Verfügung. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
i. A.  
  
Marc Walter  
  
  

 
  
Ressort Bauen und Wohnen  
105.1  Bauleitplanung  
  
Johannes‐Rau‐Platz 1   
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42275  Wuppertal   
  
Telefon   +49 202 563 6695  
Telefax    +49 202 563 8035  
Mobil        0151 58067847 
E‐Mail      marc.walter@stadt.wuppertal.de  
www.wuppertal.de  
  
  
  

 

Möchten Sie den Newsletter der Stadt Wuppertal abonnieren ?  
Klicken Sie bitte     ‐ > hier  <‐ 
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EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 

– Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken und Einwände gegen die 
geplanten Änderungen an der Kleinen Höhe geltend machen und ins Verfahren 
einbringen. 
 

Natur und Umwelt 
Zahlreichen auch seltenen Tieren würde bei einer Bebauung der Kleinen Höhe der 
Lebensraum genommen. Ist es richtig, dass der Mensch sich erdreistet, sich über die 
Tiere zu stellen und zu bestimmen, wer leben darf und wer nicht? Ich bin der 
Meinung, dass wir eh schon viel zu wenige Freiflächen haben. War es nicht das Ziel 
unserer Regierung, nicht mehr zu versiegeln? Haben wir nicht reichlich schon 
versiegelte brachliegende Flächen, die für eine Bebauung auch einer Forensik 
genutzt werden können? Was ist zum Beispiel mit dem Gelände der alten 
Lungenfachklinik Aprath? Meines Erachtens ist diese bestens geeignet und würde 
dadurch aufgewertet werden. Es wird nichts neu versiegelt.  
Des Weiteren ist die Fläche der Kleinen Höhe – wie auch schon im Umweltbericht 
festgehalten – eigentlich nur für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet. Würde 
dieses sumpfige Gebiet bebaut werden, würde es zahlreiche negative Folgen mit 
sich ziehen. Zum einen ist es immens teuer dieses Gebiet trocken zu legen. Die 
private Wirtschaft war bisher (in den letzten 40 Jahren) der Meinung, dass dies viel 
zu teuer ist und den Aufwand sich nicht lohnt. Jetzt sollen unsere Steuergelder dafür 
verschwendet werden und u.U. sogar hinterher noch die Folgen von Hochwasser, 
überflutete Keller und vieles mehr noch mit sich ziehen. Warum? Es ist meines 
Erachtens unverantwortlich und nicht menschlich.  
Wo soll das ganze Wasser hin? Neviges hat schon jetzt arge Probleme mit 
Hochwasser bzw. Überflutungen. Müssen wir Wuppertaler dafür sorgen, dass 
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Neviges demnächst absäuft? Einen Teil will man kostenintensiv hochpumpen zum 
Schevenhofer Weg. Doch der Regen folgt nun mal dem Gesetz der Schwerkraft und 
fließt nach unten. Daher kann man es nicht verhindern, dass Neviges damit 
überlastet wird.  
Der Umweltbericht stellt zweifelsfrei fest, dass der Bau der Forensik zu erheblichen 
negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter führen wird. Muss das sein? 
Auf Lichtscheid würden all diese Argumente nicht existieren, da dort schon versiegelt 
und bebaut ist.  
 

Zusammenwachsen der Städte 
Die Stadtgrenze zwischen Velbert und Wuppertal verschwindet. Es droht ein 
Zusammenwachsen der Städte. Schon jetzt ist die Freifläche zwischen den Städten 
nicht mehr groß und von beiden Seiten wachsen die Ränder aufeinander zu. Es ist 
keine gute Stadtentwicklung im Sinne der Bürger, wenn die Grenzen der Städte nicht 
mehr erkennbar sind und keine Zwischenräume mehr bestehen. Das Bergische Land 
lebt durch seine klaren Konturen und diese sind für mich ein wichtiges und 
schützenswertes Gut. 
 

Flächenfraß zu Lasten der Bauern 
Unerschlossene Fläche zu verschwenden ist nicht zeitgemäß und vernichtet 
wertvollen Boden für lokale landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die Ausweisung des 
Geländes stammt aus einer Zeit (den 70ern), als es noch kein Verständnis für den 
Wert von Freiflächen gab. Damals wurde eine Autobahnkreuz Sonnborn mitten 
durch einen Ort geschlagen, was heute nicht mehr denkbar wäre. Das geplante 
Vorhaben an der Kleinen Höhe ist völlig aus der Zeit gefallen und führt zu 
unverhältnismäßigem Flächenfraß. Die Bauernschaft benötigt Freiflächen, um die 
überall geforderten lokalen landwirtschaftlichen Erzeugnisse auch zu produzieren. 
Verbraucher und auch der Handel erzeugen eine große Nachfrage nach Produkten, 
die keine langen Wege hinter sich bringen mussten oder gar aus Übersee 
hergeflogen wurden. Diese Nachfrage ist wachsend, weswegen eher mehr als 
weniger Freiflächen benötigt werden. Es kann nicht sein, dass hier in Wuppertal, 
diese Entwicklung vollkommen ignoriert wird. Die Zerstörung einer Freifläche kann 
nicht einfach rückgängig gemacht werden und zukünftige Generationen werden sich 
fragen, wie wir so kurzsichtig und verschwenderisch mit unserer wertvollen Resource 
Boden umgehen konnten. Nachhaltigkeit wäre hier angebracht und in der 
Interessenabwägung zu berücksichtigen. 
 

Beeinträchtigung im Wasserhaushalt  
Das momentane Entwässerungskonzept ist so gestaltet, dass erstens durch ein 
Pumpsystem eine wartungsintensive und störanfällige Anlage betrieben werden 
muss, was äußerst unerfreulich für die Wasserkosten und die Belastungen der 
Allgemeinheit ist. Darüber hinaus führt auch die Entwässerung über den 
Schevenhofer Weg wieder auf das bereits jetzt bei Starkregen überlastete System 
um den Hardenberger Bach. Die Stadt Velbert hat sich hier eindeutig gegen die 
Realisierbarkeit ausgesprochen und dies auch gut begründet. Trotzdem wird hier an 
dem Konzept festgehalten, weil eine wirklich gute Entwässerung des Geländes bei 
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Versiegelung ohne sehr großen Aufwand (Erweiterung der 
Hochwassersicherungssysteme auf Velberter Gebiet) nicht möglich ist. 
 

Naherholung, Sichtachsen, Frischluft und Grüngürtel werden 
beeinträchtigt 

Last but not least wird die Naherholung, die momentan für die Anwohner aus 
Wuppertal und Neviges möglich ist, deutlich eingeschränkt. Naherholungsgebiete 
sind besonders in NRW nicht zu viel, sondern zu wenig vorhanden und eine weitere 
Einschränkung ist den Bürgern nicht zuzumuten. Auch die momentan halbwegs 
freien Sichtachsen werden durch das Vorhaben mit Umgrenzungen in Höhe von 5 
Metern stark gestört. Das ist nicht nur ein optisches Problem, sondern auch eine 
Behinderung der Entstehung von Frischluft, die für die umliegenden Städte von 
enormer Wichtigkeit ist. Frische Luft zum Atmen ist keine Selbstverständlichkeit, 
sondern ein Schutzgut. Auch möglichst intakte Grüngürtel stellen ein wichtiges 
Schutzgut dar, dass nicht leichtfertig beeinträchtigt werden darf. Vielmehr muss der 
Raum bei der Abwägung im Rahmen von Stadtentwicklungs- und Bauplanverfahren 
immer im Ganzen betrachtet werden, was vorliegend nicht geschehen. Vielmehr 
werden einseitig die Interessen Wuppertals beachtet und noch nicht einmal diese 
unter Beachtung der Interessen aller Bürger, sondern wieder einmal findet 
Privilegierung einzelner Interessengruppen statt. 
 

Mein Résumé  
Mir persönlich liegt die Kleine Höhe sehr am Herzen und ich bin der Meinung, dass 
sie als Landwirtschaftsgebiet erhalten bleiben muss uns auch auf Dauer sogar ein 
Landwirtschaftsschutzgebiet werden muss. Was wollen wir unseren Kindern 
hinterlassen, wenn wir heute schon unsere Natur so sehr ausbeuten?  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
_______________________ 
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 11:18
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Gegen die Forensik auf der Kleinen Höhe

 
 

  
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 11:11 
An: Walter Marc 
Betreff: Gegen die Forensik auf der Kleinen Höhe 
 
Sehr geehrter Herr Walter, 
 
ich wohne in unmittelbarer Nähe zu der geplanten Forensik und bin entsetzt ! 
 
Zum einen haben wir Sorge um unsere Sicherheit ( und die unserer 17jährigen Tochter ). 
 
Zum anderen nutzen wir das Gebiet für Sport/Freizeit und Erholung und sind entsetzt, 
dass dieses wunderschöne Fleckchen Erde, auf dem auch viele heimische Tierarten ein 
Zuhause gefunden haben, zu einer Betonwüste umfunktioniert werden soll. 
 
Wir haben jetzt schon mit hohem Wasseraufkommen zu kämpfen bei stärkeren Regenfällen  
und befürchten schlicht und ergreifend „abzusaufen“, wenn Versickerungsfläche genommen wird. 
 
Dies nur ein kleiner Auszug meiner Gedanken …  
Es darf nicht sein, dass die letzten schönen Grünflächen genommen werden, wenn es genug 
Leerstände in der näheren Umgebung gibt ! 
 
mit freundlichem Gruß 
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 11:18
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Forensik auf der Kleinen Höhe

 
 

 
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 10:20 
An: Walter Marc 
Betreff: Forensik auf der Kleinen Höhe 
 

Sehr geehrter Herr Walter, 
 
Ich möchte sofort zum Punkt kommen…Wir Eltern aus Velbert (Neviges) machen uns große Sorgen um 
unsere Kinder wenn es zu der geplanten Errichtung einer Forensik „Auf der kleinen Höhe“ kommt. 
 
In der direkt angrenzenden Nachbarschaft sind Kindergärten, Schulen. Die Kinder fahren alleine mit dem 
Bus von Neviges nach Wuppertal.  
 
Nun sollen dort unter anderem Pädophile untergebracht werden.  
 
Wir sprechen uns eindeutig dagegen aus und wir möchten Sie bitten, Ihr Vorhaben noch einmal zu 
überdenken.  
 
Sie können mich gerne unter der erreichen. 
 
Vielleicht haben auch Sie Kinder und können unsere Gedanken und Sorgen verstehen? 
 
Herzliche Grüße von 
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 11:16
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Bebauung dre Kleinen Höhe

 
 

 
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 09:51 
An: Walter Marc 
Betreff: Bebauung dre Kleinen Höhe 
 
  
Sehr geehrter Herr Walter, 
  
  
hiermit möchte ich gegen die geplante Bebauung der Kleinen Höhe mit einer Forensik protestieren. Ich appelliere 
dringend an Sie das Gebiet der Kleinen Höhe 
zwischen Wuppertal und Neviges als das auszuweisen, was sie momentan noch ist: eine von den Menschen 
geliebte und schützenswerte Grünfläche.  
So eine schöne und große Freifläche mit ihrer Tier- und Artenvielfalt darf nicht bebaut werden, weder mit der 
geplanten Forensik noch mit Gewerbe. 
Sie können dazu beitragen, dass nicht ein weiteres Stück unberührter Natur "platt gemacht" wird, wie es leider an 
so 
vielen Stellen zu erleben ist. 
Ohne Natur ist kein Leben und in einer Umwelt mit zugebauter Natur möchte keiner leben. 
  
Denken Sie bei Ihrer Entscheidung nicht nur an ein kurzfristiges Heute, sondern vor allen Dingen 
an ein lebenswertes Morgen. Sie haben eine Verantwortung für die Bürger ihrer Stadt: Nutzen Sie sie! 
  
Mit freundlichem Gruß 
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 11:49
An:
Cc: Dunkel Christiane
Betreff: AW: Einwand gegen die geplante Forensik auf der Kleinen Höhe

 
Ihre Stellungnahme ist eingegangen. 
 
Mfg, 
Marc Walter 
 
 

  
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 11:39 
An: Walter Marc 
Betreff: Einwand gegen die geplante Forensik auf der Kleinen Höhe 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
gegen die geplante Flächennutzungsplanänderung lege ich Widerspruch ein und begründe diesen wie folgt: 
  
1. das Gebiet an der kleinen Höhe ist eine landwirtschaftlich wertvolle Fläche, die seit Jahrhunderten von Landwirten 
aus der Region bewirtschaftet wird. Das Landesnaturschutzgesetz weist in mehreren Passagen darauf hin, dass 
Versiegelung solch wertvoller Flächen nicht gewünscht ist. Umweltverbände und das Ministerium haben in vielen 
Veröffentlichungen immer diese Meinung vertreten. Warum gerade in der Wuppertaler Verwaltung und Politik diese 
Maxime nicht zur Kenntnis genommen wird, wird im weiteren Verfahren zu klären sein. 
  
2. In der Gemeinde Reichshof sind die Planungen einer Forensik durch eine entsprechende Klage in weite Ferne 
gerückt. Grund waren hier schützenswerte Fledermäuse. Fledermäuse die auch auf dem Gelände der kleinen Höhe 
ihre Heimat haben. Diese Fläche, in Reichshof, ist mittlerweile zum Landschaftsschutzgebiet geworden um die 
weitere Vielfalt der Vögel und Amphibien zu garantieren. Auf der Fläche an der kleinen Höhe sind aber nicht nur diese 
Fledermäuse beheimatet sondern auch der Rotmilan,einer der schützenswertesten Vögel. Das ist der wuppertaler 
Politik und der Verwaltung bekannt, wird in einem Gutachten erwähnt und dann lapidar und falsch mit der Aussage " 
plattgebügelt: " Der Rotmilan wird umgesiedelt. Umweltorganisationen und Fachleute halten das für unmöglich, der 
Rotmilan würde dadurch einem sicheren Ende entgegensehen. 
  
3. Die kleine Höhe wurde im Gebietsentwicklungsplan und im jetzt neu zu erstellenden Regionalplan als eine 
wesentliche Luftaustauschfläche ausgewiesen, die nun durch eben diese Planung massiv verändert werden soll. Die 
Planungen der Stadt Wuppertal widersprechen in wesentlichen Teilen den Aussagen im Regionalplan, dem 
Landschaftsplan, den Ausführungen des Naturschutzgesetzes, der roten Liste der schützernswerten Arten 
u.s.w,u.s.w. 
Eine wesentlich detaillierte Begründung wird, für den Fall der Weiterführung dieses Plans durch die Stadt Wuppertal 
schon jetzt in Aussicht gestellt. 
  
3.weitere nicht nachzuvollziehende Planungern betreffen die Abwasserregelung, der Schutz von Quellen und 
Gewässern, die Abstimmung mir der Nachbargemeinde in der Abwasserproblematik, die Regelungen bzgl des 
Niederschlagswasser, etc.etc. 
  
4.Da der neue Regionalplan noch keine Rechtswirksamkeit hat und dort auch eine große Anzahl von Widersprüchen 
eingegangen ist, ist nach meinem Dafürhalten derzeit keine rechliche Grundlage vorhanden, die Änderung 
vorzunehmen. Richtiger wäre es, den Regionalplan abzuwarten. 
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Fläche, die jetzt überplant werden soll schon des Öfterern 
umgewandelt werden sollte, große Abschnitte aber auch als temporäres  
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sind und sich in unmittelbarer Nähe zur Nachbargemeinde im neuen 
Regionalplan eine neues Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden soll. Raumübergreifende Planung sieht 
anders aus. 
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Mit freundlichen Grüßen 
  

 

 

  
P.S. Ich bitte um eine Eingangsbestätigung. 
 







 
 
An  
Ressort Bauen und Wohnen,  
Rathaus Wuppertal‐Barmen,  
Johannes‐Rau‐Platz 1,  
42275 Wuppertal            06. Sept. 2017 
 
 
EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 
– Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe 
 
Guten Tag,  
 
wir haben sehr große Bedenken, Sorgen und Einwände bzgl. der Bebauung der Kleinen Höhe und 
erheben daher Einspruch. 
Es gibt so viele Argumente, die gegen die diese Bebauung sprechen – besonders bzgl. der massiven 
negativen Auswirkungen auf die Natur. 
Wir alle erschrecken uns über Zahlen, wie 80% der Insekten sind weg – einheimische Vögel, Tiere 
finden keine Nahrung – haben keinen Platz. 
Die versiegelten Flächen nehmen drastisch zu und zerstören die Umwelt, beeinträchtigen negativ das 
Grundwasser(Wasserhaushalt). Trotzdem machen wir immer weiter mit der Zerstörung. 
Die Auswirkungen der Realisierung dieses Bauvorhabens auf Menschen und Gesundheit – auf Tiere, 
Pflanzen, Luft, Boden und Wasser wären fatal. 
 
Umwelt‐Argumente: 

 Unsere Natur würde noch weiter geschädigt durch noch mehr bebaute Flächen.  

 Immer geringer werdende grüne Gürtel im Lebensraum der Tiere und Menschen . 

 Landwirtschaftlich genutzte Flächen werden zerstört. 

 Erholungsgebiete und damit ein großes Stück Lebensqualität würde Allen genommen.  

 Das als Frischluftgürtel vorgesehene Gebiet, der aus Umweltgründen zwingend notwendig ist 
und entsprechend damals so beschlossen wurde, wird entfernt. 

 Starke Beeinträchtigung durch Lichtemissionen – durch intensive Beleuchtung – auch nachts 
/ massive negative Beeinträchtigung z. Bsp. für nachtaktive Tiere 

 
Es gibt viele Gesetze, die unsere Natur vor weiteren Schädigungen schützen sollen: 

‐ Gesetz zur Vermeidung von Umweltschäden 
‐ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräuschen etc. 
‐ Landeswassergesetz / Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes 
‐ Gesetz zur FÖRDERUNG des Klimaschutzes 
…uvm. 

All das würde missachtet, wenn das Bauvorhaben realisiert werden würde. 
 
Zusätzlich zu den sehr wichtigen Natur‐ und Umweltgedanken kommen weitere Aspekte zum Tragen: 

 Hohe Belastung durch Lärm, Unruhe und auf jeden Fall ein stark erhöhtes 
Verkehrsaufkommen durch Mitarbeiter und die Besucher der Forensik 

 Geplant ist eine Maßregelvollzugsklinik = eine Klinik in der meist Menschen untergebracht 
sind, die schwere Delikte begangen haben. 
Damit einhergehend unser Sorge um die Sicherheit unserer Familien. 

 Auch der unverschuldete Wertverlust unserer Grundstücke ist sehr belastend. 



 Ein von uns benötigter, respektierter und geliebter Lebensraum wird komplett zerstört. 

 Es gibt viele gute Alternative mit weniger negativen Konsequenzen. 
 

 
Alles in allem würde die Realisierung des Bauvorhabens das Gebiet großflächig um die Kleine Höhe 
nicht mehr lebens– und liebenswert machen. 
Alles, was jetzt von wirklich großer Bedeutung für alle (Natur und Mensch) ist, würde brutal zerstört.  
Die Folgen wären u.a. :  
Überlastung des Gebietes, der Straßen, der Abwässer und damit unseres Lebensraumes. 
Lärm, hohe Mauern, Zäune, Sicherheitsaufbauten, Videoüberwachungen und intensive 
Beleuchtungen und vieles mehr statt wie bisher Natur und Freiheit. 
Und auch die Sorge vor dem „Störfall“ bleibt. 
 
Die Leidtragenden sind hier zu 100% Natur, Tiere und wir Menschen, die jetzt in Ruhe, Frieden und 
Liebe im Gebiet „Kleine Höhe“ wohnen. 
Wir fragen uns AUS WELCHEM GRUND müssen wir das alles in Kauf nehmen, obwohl es gute 
Alternativen gibt?! Wir haben über Jahrzehnte viel investiert und stets alles getan, um diesen Ort 
lebens – und liebenswert zu halten. 
 
Auch wir unbescholtenen Bürger haben besondere Schutzansprüche und auch unsere Außenbereiche 
sind für unser Leben von Bedeutung (nicht nur für Kliniken)! 
 
 
 
 

              Wuppertal, den 06.09.2017 



 

                Wuppertal, 06.09. 2017 

An  

Ressort Bauen und Wohnen,  

Rathaus Wuppertal‐Barmen,  

Johannes‐Rau‐Platz 1,  

42275 Wuppertal 

 

 

 

EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 

– Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken und Einwände gegen die geplanten Änderungen 

an der Kleinen Höhe geltend machen und ins Verfahren einbringen. 

1. Natur und Umwelt 

Rotmilan, Feldlerche, Fledermäuse sind auf der Kleinen Höhe zu Hause. Diese seltenen Tiere hoch 

oben auf der Roten Liste haben hier einen Ort gefunden, an dem Sie noch gut leben können. Nun soll 

Ihnen durch die geplanten Bauten und Mauern wieder Lebensraum genommen werden. Dadurch 

wird die Vielfalt der Natur ohne erkennbare Notwendigkeit wieder einmal kaputt gemacht. Das 

Grundgesetz schützt auch die Natur und Umwelt. Dieses hohe Gut darf nicht ohne handfeste Gründe 

beeinträchtigt werden. Die Stadt verstößt außerdem gegen die Ziele und Leitlinien für 

Flächennutzungspläne und wägt mindestens vollkommen unangemessen die unterschiedlichen 

Interessenlagen des Vorhabens ab. Der Bau „hochwertigen“ Wohnraums auf Lichtscheid wird ohne 

fundierte Argumente und ohne dass überhaupt konkrete Pläne bekannt oder ausgearbeitet sind, als 

höherwertig und wichtiger eingestuft als die Verletzung der Interessen der Natur und Umwelt auf der 

Kleinen Höhe.  

2. Zusammenwachsen der Städte 

Die Stadtgrenze zwischen Velbert und Wuppertal verschwindet. Es droht ein Zusammenwachsen der 

Städte. Schon jetzt ist die Freifläche zwischen den Städten nicht mehr groß und von beiden Seiten 

wachsen die Ränder aufeinander zu. Es ist keine gute Stadtentwicklung im Sinne der Bürger, wenn 

die Grenzen der Städte nicht mehr erkennbar sind und keine Zwischenräume mehr bestehen. Das 

Bergische Land lebt durch seine klaren Konturen und diese sind für mich ein wichtiges und 

schützenswertes Gut. 

3. Flächenfraß zu Lasten unserer Bauern 

Unerschlossene Fläche zu verschwenden ist nicht zeitgemäß und vernichtet wertvollen Boden für 

lokale landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die Ausweisung des Geländes stammt aus einer Zeit (den 

70ern), als es noch kein Verständnis für den Wert von Freiflächen gab. Damals wurde eine 

Autobahnkreuz Sonnborn mitten durch einen Ort geschlagen, was heute nicht mehr denkbar wäre. 

Das geplante Vorhaben an der Kleinen Höhe ist völlig aus der Zeit gefallen und führt zu 



unverhältnismäßigem Flächenfraß. Die Bauernschaft benötigt Freiflächen, um die überall geforderten 

lokalen landwirtschaftlichen Erzeugnisse auch zu produzieren. Verbraucher und auch der Handel 

erzeugen eine große Nachfrage nach Produkten, die keine langen Wege hinter sich bringen mussten 

oder gar aus Übersee hergeflogen wurden. Diese Nachfrage ist wachsend, weswegen eher mehr als 

weniger Freiflächen benötigt werden. Es kann nicht sein, dass hier in Wuppertal, diese Entwicklung 

vollkommen ignoriert wird. Die Zerstörung einer Freifläche kann nicht einfach rückgängig gemacht 

werden und zukünftige Generationen werden sich fragen, wie wir so kurzsichtig und 

verschwenderisch mit unserer wertvollen Resource Boden umgehen konnten. Nachhaltigkeit wäre 

hier angebracht und in der Interessenabwägung zu berücksichtigen.  

4. Lärm und erhöhtes Verkehrsaufkommen 

Durch eine große Klinik mit 150 Patienten und eine ähnlich große Anzahl an Mitarbeitern, die 

teilweise täglich die Verkehrswege nutzen werden, werden die betroffenen Straßen, die schon heute 

zu Stoßzeiten vollkommen überlastet sind, stark überansprucht. Das derzeitige Verkehrskonzept 

verkennt völlig die Bedeutung, insbesondere der Nevigeser Straße, als stark frequentiertes Bindeglied 

von Velbert und Wuppertal. Schon jetzt ist es zu Stoßzeiten sehr voll und bei der kleinsten Störung 

stauanfällig. Es muss hier dringend nachgebessert werden. 

5. Beeinträchtigungen im Wasserhaushalt 

Das momentane Entwässerungskonzept ist so gestaltet, dass erstens durch ein Pumpsystem eine 

wartungsintensive und störanfällige Anlage betrieben werden muss, was äußerst unerfreulich für die 

Wasserkosten und die Belastungen der Allgemeinheit ist. Darüber hinaus führt auch die 

Entwässerung über den Schevenhofer Weg wieder auf das bereits jetzt bei Starkregen überlastete 

System um den Hardenberger Bach. Die Stadt Velbert hat sich hier eindeutig gegen die 

Realisierbarkeit ausgesprochen und dies auch gut begründet. Trotzdem wird hier an dem Konzept 

festgehalten, weil eine wirklich gute Entwässerung des Geländes bei Versiegelung ohne sehr großen 

Aufwand (Erweiterung der Hochwassersicherungssysteme auf Velberter Gebiet) nicht möglich ist. 

6. Naherholung, Sichtachsen, Frischluft und Grüngürtel werden beeinträchtigt 

Last but not least wird die Naherholung, die momentan für die Anwohner aus Wuppertal und 

Neviges möglich ist, deutlich eingeschränkt. Naherholungsgebiete sind besonders in NRW nicht zu 

viel, sondern zu wenig vorhanden und eine weitere Einschränkung ist den Bürgern nicht zuzumuten. 

Auch die momentan halbwegs freien Sichtachsen werden durch das Vorhaben mit Umgrenzungen in 

Höhe von 5 Metern stark gestört. Das ist nicht nur ein optisches Problem, sondern auch eine 

Behinderung der Entstehung von Frischluft, die für die umliegenden Städte von enormer Wichtigkeit 

ist. Frische Luft zum Atmen ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Schutzgut. Auch möglichst 

intakte Grüngürtel stellen ein wichtiges Schutzgut dar, dass nicht leichtfertig beeinträchtigt werden 

darf. Vielmehr muss der Raum bei der Abwägung im Rahmen von Stadtentwicklungs‐ und 

Bauplanverfahren immer im Ganzen betrachtet werden, was vorliegend nicht geschehen. Vielmehr 

werden einseitig die Interessen Wuppertals beachtet und noch nicht einmal diese unter Beachtung 

der Interessen aller Bürger, sondern wieder einmal findet Privilegierung einzelner Interessengruppen 

statt.  

 

Wuppertal, 06.09. 2017 
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Stadt Wuppertal 

Ressort Bauen und Wohnen 

Rathaus Wuppertal-Barmen  

Johannes-Rau-Platz 1 

42275 Wuppertal 

Wuppertal, 02.09.2017 

EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 
– Maßregelvollzugsklinik / Kleine Höhe 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben melde ich meine Bedenken und Einwände gegen die geplanten 
Änderungen am Flächennutzungsplan 1230 an und bringe diese in das Verfahren ein. 

1. Flächenverbrauch im Widerspruch zur Landesinitiative „Allianz für die Fläche“ 

Die Änderungen am FNP und die Aufstellung des Bebauungsplans verstossen eindeutig 
gegen die Ziele der „Allianz für die Fläche“, einer Initiative des Landes NRW unter 
Federführung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. 
Bei dem vom gleichen Ministerium ursprünglich benannten Forensik-Standort „Lichtscheid“ 
handelt es sich um eine bereits jetzt bebaute Fläche; demnach kann auf weiteren, 
unerwünschten Freiflächenverbrauch im Bereich der Kleinen Höhe verzichtet werden, da 
ein geeigneter Standort „Lichtscheid“ zur Verfügung steht.  

2. Flächenverbrauch zu Lasten der Landwirtschaft 

Die geplanten Maßnahmen vernichten wertvollen landwirtschaftlich genutzten Boden, der 
nach Aussagen der Wuppertaler Bauernschaft knapp ist. Am ursprünglich benannten, 
geeigneten Standort „Lichtscheid“ erfolgt kein Verbrauch wertvoller landwirtschaftlicher 
Fläche.  

3. Lärm und erhöhtes Verkehrsaufkommen 

Durch eine große Klinik mit 150 Patienten und eine ähnlich große Anzahl an Mitarbeitern, 
die zumindest teilweise täglich die Verkehrswege nutzen werden, werden die betroffenen 
Straßen stark beansprucht. Die vorhandene Infrastruktur, einschließlich der Buslinien, ist 
hierauf nicht eingestellt und Verkehr wird willentlich in die Peripherie der Stadt geleitet. 
Beim geeigneten Standort „Lichtscheid“ handelt es sich um ein durch Hauptverkehrs-
strassen und vierspurige, autobahnähnlich ausgebaute Strassen sehr gut erschlossenes 
Gebiet umgeben von Gewerbe und Baumärkten, welches den zusätzlichen Verkehr einer 
Forensik gut verkraften kann. 



4. Beeinträchtigungen im Wasserhaushalt 

Das momentane Entwässerungskonzept ist so gestaltet, dass durch ein Pumpsystem eine 
wartungsintensive und störanfällige Anlage betrieben werden muss, welche von den 
Bürgern durch Gebühren und Abgaben finanziert werden muss. Darüber hinaus führt auch 
die Entwässerung über den Schevenhofer Weg wieder auf das bereits jetzt bei Starkregen 
überlastete System um den Hardenberger Bach. Die Stadt Velbert hat sich hier eindeutig 
gegen die Realisierbarkeit ausgesprochen und dies auch nachvollziehbar begründet. 

Darüberhinaus ist unseres Erachtens grundsätzlich nicht überzeugend dargestellt, wie die 
Probleme der Versiegelung und Entwässerung, die bei allen vorher angedachten 
Maßnahmen auf der Kleinen Höhe als extrem schwierig eingeschätzt wurden, beim Bau der 
Forensik besser gelöst sein sollten. 

5. Frischluft und Grüngürtel werden beeinträchtigt 

Intakte Grüngürtel, speziell zwischen Siedlungen im Ballungsraum, stellen ein wichtiges 
Schutzgut dar, das nicht leichtfertig beeinträchtigt werden darf. Durch die Änderung des 
FNP bzw. Aufstellung des Bebauungsplans wird der vorhandene Grüngürtel einschließlich 
seiner Funktion für die Frischluftversorgung der weiteren Umgebung nachhaltig zerstört. 

6. Im Allgemeinen keine Notwendigkeit für Änderung FNP / Aufstellung Bebauungsplan, da 
geeigneter Standort für Baumaßnahme vorhanden 

Das zuständige Ministerium hat den Standort „Lichtscheid“ in einem mutmaßlich den 
allgemeinen Verwaltungs- und Verfahrensvorschriften entsprechenden Verfahren als 
geeignet identifiziert und ausgewählt. Eine Begründung des Ministeriums für eine nunmehr 
„bessere“ Eignung des Standorts Kleine Höhe ist mir nicht bekannt. Das geeignete 
Grundstück „Lichtscheid“ ist m.W. Eigentum des Landes und weitestgehend erschlossen. 
Daher ergibt sich keinerlei Notwendigkeit, die offengelegte Änderung des FNP 
vorzunehmen. 

7. Fehlende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Der geeignete Standort „Lichtscheid“ ist Landeseigentum. Der hier zu betrachtende 
Standort Kleine Höhe ist Eigentum der Stadt. Eine Berechnung der Wirtschaftlichkeit eines 
notwendigen Grundstückstauschs, damit das Land auf dem städtischen Grundstück die 
Baumaßnahme durchführen kann, ist mir nicht bekannt, erscheint aber zur Beurteilung der 
Vorhaben erforderlich zu sein. 

Eines der Hauptargumente der Stadt gegen den Standort „Lichtscheid“ ist die dort 
angeblich geplante hochwertige Wohnbebauung („Filetstück der Stadtentwicklung“). Im 
Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts der Stadt Wuppertal wurde im Jahre 2009 eine 
hochwertige Wohnbebauung auf der Kleinen Höhe ins Auge gefasst. Ein derartiger Wechsel 
der Priorität (2009: Wohnbebauung Kleine Höhe; 2012: Wohnbebauung „Lichtscheid“) 
müsste m.E. über Unterlagen der Stadtplanung transparent erläutert und nachvollziehbar 
gemacht werden. Diese, momentan fehlenden Gründe, müssen dann in die Beurteilung der 
geplanten Maßnahmen auch an der Kleinen Höhe mit einbezogen werden. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass der Erhalt der Kleinen Höhe oder eine andere, theoretisch 
denkbare Nutzung der Fläche auf Basis fehlender oder falscher Annahmen für immer und 
endgültig verhindert und zunichtegemacht wird bzw. eine Maßnahme eingeleitet wird, die 
der wirtschaftlich schwer angeschlagenen Stadt Wuppertal ökonomische Nachteile 
einbringt, die im Rat der Stadt zu erörtern sind. 

Wuppertal, 02.09.2017
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Montag, 11. September 2017 09:18
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Kleine Höhe

 
 

Von:  
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 12:02 
An: Walter Marc 
Betreff: Kleine Höhe 
 
 
Guten Tag, 
 
wir haben sehr große Bedenken, Sorgen und Einwände bzgl. der Bebauung der Kleinen Höhe und erheben 
daher Einspruch. 
Es gibt so viele Argumente, die gegen die diese Bebauung sprechen – besonders bzgl. der massiven 
negativen Auswirkungen auf die Natur. 
Wir alle erschrecken uns über Zahlen, wie 80% der Insekten sind weg – einheimische Vögel, Tiere finden 
keine Nahrung – haben keinen Platz. 
Die versiegelten Flächen nehmen drastisch zu und zerstören die Umwelt, beeinträchtigen negativ das 
Grundwasser(Wasserhaushalt). Trotzdem machen wir immer weiter mit der Zerstörung. 
Die Auswirkungen der Realisierung dieses Bauvorhabens auf Menschen und Gesundheit – auf Tiere, 
Pflanzen, Luft, Boden und Wasser wären fatal. 
 
Umwelt-Argumente: 
• Unsere Natur würde noch weiter geschädigt durch noch mehr bebaute Flächen. 
• Immer geringer werdende grüne Gürtel im Lebensraum der Tiere und Menschen . 
• Landwirtschaftlich genutzte Flächen werden zerstört. 
• Erholungsgebiete und damit ein großes Stück Lebensqualität würde Allen genommen. 
• Das als Frischluftgürtel vorgesehene Gebiet, der aus Umweltgründen zwingend notwendig ist und 
entsprechend damals so beschlossen wurde, wird entfernt. 
• Starke Beeinträchtigung durch Lichtemissionen – durch intensive Beleuchtung – auch nachts / massive 
negative Beeinträchtigung z. Bsp. für nachtaktive Tiere 
 
Es gibt viele Gesetze, die unsere Natur vor weiteren Schädigungen schützen sollen: 
– Gesetz zur Vermeidung von Umweltschäden 
– Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräuschen etc. 
– Landeswassergesetz / Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes 
– Gesetz zur FÖRDERUNG des Klimaschutzes 
…uvm. 
All das würde missachtet, wenn das Bauvorhaben realisiert werden würde. 
 
Zusätzlich zu den sehr wichtigen Natur- und Umweltgedanken kommen weitere Aspekte zum Tragen: 
• Hohe Belastung durch Lärm, Unruhe und auf jeden Fall ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen durch 
Mitarbeiter und die Besucher der Forensik 
• Geplant ist eine Maßregelvollzugsklinik = eine Klinik in der meist Menschen untergebracht sind, die 
schwere Delikte begangen haben. 
Damit einhergehend unsere Sorge um die Sicherheit unserer Familien. 
• Auch der unverschuldete Wertverlust unserer Grundstücke ist sehr belastend. 
• Ein von uns benötigter, respektierter und geliebter Lebensraum wird komplett zerstört. 
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• Es gibt viele gute Alternative mit weniger negativen Konsequenzen. 
 
Alles in allem würde die Realisierung des Bauvorhabens das Gebiet großflächig um die Kleine Höhe nicht 
mehr lebens– und liebenswert machen. 
Alles, was jetzt von wirklich großer Bedeutung für alle (Natur und Mensch) ist, würde brutal zerstört. 
Die Folgen wären u.a. : 
Überlastung des Gebietes, der Straßen, der Abwässer und damit unseres Lebensraumes. 
Lärm, hohe Mauern, Zäune, Sicherheitsaufbauten, Videoüberwachungen und intensive Beleuchtungen und 
vieles mehr statt wie bisher Natur und Freiheit. 
Und auch die Sorge vor dem „Störfall“ bleibt. 
 
Die Leidtragenden sind hier zu 100% Natur, Tiere und wir Menschen, die jetzt in Ruhe, Frieden und Liebe 
im Gebiet „Kleine Höhe“ wohnen. 
Wir fragen uns AUS WELCHEM GRUND müssen wir das alles in Kauf nehmen, obwohl es gute 
Alternativen gibt?! Wir haben über Jahrzehnte viel investiert und stets alles getan, um diesen Ort lebens – 
und liebenswert zu halten. 
 
Auch wir unbescholtenen Bürger haben besondere Schutzansprüche und auch unsere Außenbereiche sind 
für unser Leben von Bedeutung (nicht nur für Kliniken)! 
 



































Abs.: 

 

            

     

 

An  

Ressort Bauen und Wohnen,  

Rathaus Wuppertal-Barmen,  

Johannes-Rau-Platz 1,  

42275 Wuppertal 

 

 

 

EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 

– Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken und Einwände gegen die 

geplanten Änderungen an der Kleinen Höhe geltend machen und ins Verfahren 

einbringen. 

1. Natur und Umwelt 

Rotmilan, Feldlerche, Mäuse- und Wespenbussard, Fledermäuse sind auf der 

Kleinen Höhe zu Hause. Diese seltenen Tiere hoch oben auf der Roten Liste haben 

hier einen Ort gefunden, an dem Sie noch gut leben können. Nun soll Ihnen durch 

die geplanten Bauten und Mauern wieder Lebensraum genommen werden.  

Der Planbereich und seine nähere Umgebung werden aufgrund der 

Strukturveränderung nicht mehr von den dort nahrungssuchenden Vögeln 

aufgesucht werden. Ziehende und rastende Vogelarten werden aufgrund von 

Verdrängungseffekten (Störungen aus dem Planbereich durch Licht, Lärm und 

optische Bewegungsreize) vergrämt und daher in erheblich geringerem Ausmaß 

präsent sein. 



Zusätzlich werden an der über viele hundert Meter sich erstreckenden Umgrenzung 

mit einer Höhe von 5 Metern, das sind also einige tausend Quadratmeter Glasfläche,  

jährlich einige Tausend Vögel ihr Leben lassen.  

Dies gilt nicht zuletzt, wie ich erst heute ( 08.09.2017, 12.55 Uhr) bei Spiegel- Online 

lesen konnte, für Fledermäuse. Fledermäuse scheitern mit ihrem Ortungssystem 

häufig an glatten, senkrechten Flächen und fliegen deshalb dagegen. Abgefälscht 

werden die Orientierungsrufe der Tiere demnach etwa an verglasten 

Gebäudefassaden. Es handle sich um ein fatales Risiko für Fledermäuse, die sich 

beim Aufprall verletzen oder sogar sterben können. Über ihre Ergebnisse berichtet 

das Wissenschaftlerteam im Fachmagazin "Science". 

Insbesondere die Feldlerche ist in Wuppertal durch den beabsichtigten Bau einer 

Forensik auf das Äußerste gefährdet. Die Tab. 1 des Artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags vom 14.07.2017 weist für das gesamte Stadtgebiet Wuppertals lediglich 

10 bis max. 15 Brutpaare aus, fünf davon auf dem Gebiet der Kleinen Höhe (s. S. 

35). Davon wiederum 3 Brutpaare im Bereich des Plangebietes. Das Plangebiet stellt 

mit einem rechnerischen Aufkommen zwischen 20% und 33% der Wuppertaler 

Brutpaare, die Kleine Höhe mit rechnerischen 33% bis 50% der Wuppertaler 

Brutpaare sozusagen den Feldlerchen- Hotspot dar. Dies bedeutet, dass durch die 

Maßnahme bis zu 50% des Bestandes aller Wuppertaler Feldlerchenpaare gefährdet 

sind, weil der oben beschriebene Vergrämungseffekt selbstverständlich auch diese 

Spezies erfasst und zudem der verbleibende Raum der Kleinen Höhe nicht mehr 

ausreicht, um die bisherige Zahl an Brutpaaren aufzunehmen. Die zum Schutze der 

Feldlerche vorgeschlagenen Maßnahmen sind demgegenüber vollkommen 

unzureichend. Zum einen ist nicht gesichert, dass die Ausgleichsmaßnahmen für nur 

3 Brutpaare ausreichend sind; erforderlich wären vorsorglich Ausgleichsmaßnahmen 

für mindestens 5 Brutpaare. Zum anderen ist in keiner Weise sichergestellt, dass die 

Ausgleichsmaßnahmen überhaupt wirken. Nicht zuletzt auch deswegen, weil das 

Gutachten unterstellt, dass Feldlerchen im Winter nicht im Plangebiet anzutreffen 

sein werden. Zunehmend kommt es aber wegen der Klimaerwärmung dazu, dass 

Feldlerchen nicht mehr im Süden überwintern, sondern auf unseren Feldern 

nahrungssuchend umherstreifen. In diesem Fall wäre mit der Kleinen Höhe das 

Wuppertaler Feldlerchenbrutreservat nachhaltig und unwiederbringlich zerstört, der 

Verbotstatbestand des § 44 I BNatSchG verwirklicht. Nicht zuletzt aus diesem 

Grunde ist darauf hinzuweisen, dass zur Vermeidung des oben beschriebenen 

Risikos die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen viel früher ansetzen müssten. 



Wenn man überhaupt das Risiko der Zerschlagung des Lebensraums der Feldlerche 

eingehen will, dann ist es jedenfalls zwingend erforderlich, bereits weit vor Baubeginn 

mit den vorgeschlagenen Maßnahmen zu beginnen, um eine erfolgreiche 

Gewöhnung der Feldlerche an die neue Umgebung zum Zeitpunkt des Baubeginns 

sicher zu stellen. 

 

Vollkommen außer Acht lässt der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag vom 14.07.2017 

die Bedeutung des Plangebiets wie auch der gesamten Kleinen Höhe als „wertvolles 

Trittsteinbiotop“ (vgl. Gewerbepark Kleine Höhe, Ökologisches Gutachten, Teil B, 

2001, S. 38) zwischen den Bebauungszentren Wuppertal und Velbert für diverse 

Säugetierarten, insbesondere jedoch den Feldhasen. Dieser Lebensraum für 

Säugetiere wird durch die Realisierung der geplanten Forensik weiter eingeschränkt. 

Nicht nachvollziehbar ist auch der Umstand, dass der Artenschutzrechtliche 

Fachbeitrag vom 14.07.2017 (S. 38) keinerlei Nachweise u.a. zu Tagfaltern 

konstatiert, während das Gutachten Gewerbepark Kleine Höhe, Ökologisches 

Gutachten, Teil B, 2001,S.47 auf den diversen Untersuchungsflächen ein 

artenreiches Vorkommen von Tagfaltern, welches zum Teil sogar ausdrücklich als 

bemerkenswert bezeichnet wird, verzeichnet. Hier erscheint eine entsprechende 

Überarbeitung des Gutachtens angebracht. 

Nicht zuletzt ergeben sich erhebliche Zweifel an der Neutralität des gutachtenden 

Büros grünplan. Bereits ausweislich der Internetseite des Büros ergibt sich, dass 

dieses umfangreiche Leistungen in Zusammenhang mit planerischen Maßnahmen 

von Kommunen anbietet. Es beginnt bei Prozessgestaltung und Moderation und führt 

über Umweltverträglichkeitsstudien zur Stadt- und Gewerbeflächenentwicklung und 

zur landschaftspflegerischen Begleitplanung. Es bedient damit die gesamte 

„Wertschöpfungskette“ im Bereich der kommunalen/öffentlichen Planung. Kunden 

und Auftraggeber sind dabei ausweislich der vorgezeigten Referenzen ausschließlich 

Städte und Gemeinden sowie Mittelbehörden. Um z.B. die Stadt Dormagen besser 

unterstützen zu können, hat man dort sogar ein weiteres Planungsbüro „vor Ort“ 

eingerichtet. Eine Durchsicht sämtlicher im Netz auffindbaren Gutachten des Büros 

ergibt, dass es in keinem der Gutachten zu dem Ergebnis gelangt ist, eine geplante 

Maßnahme sei aus Umweltschutzgründen nicht durchführbar. Vor diesem 

Hintergrund erscheint es zumindest nicht ausgeschlossen, dass auch eigene 

wirtschaftliche Überlegungen des Büros ggf. Einfluss auf Inhalt und Ergebnis eines 



Gutachtens haben können, getreu dem Grundsatz „weß Brot ich eß, deß Lied ich 

sing“.  

Die Stadt verstößt nicht zuletzt gegen die Ziele und Leitlinien für 

Flächennutzungspläne und wägt mindestens vollkommen unangemessen die 

unterschiedlichen Interessenlagen des Vorhabens ab, und dies auch noch auf der 

Grundlage zum Teil veralteter, ganz überwiegend aber für ganz unterschiedliche 

Planungsvorhaben erstellter Gutachten. 

Der Bau „hochwertigen“ Wohnraums auf Lichtscheid wird ohne fundierte Argumente 

und ohne dass überhaupt konkrete Pläne bekannt oder ausgearbeitet sind, als 

höherwertig und wichtiger eingestuft als die Verletzung der Interessen der Natur und 

Umwelt auf der Kleinen Höhe. 

 

2. Zusammenwachsen der Städte 

Die Stadtgrenze zwischen Velbert und Wuppertal verschwindet. Es droht ein 

Zusammenwachsen der Städte. Schon jetzt ist die Freifläche zwischen den Städten 

nicht mehr groß und von beiden Seiten wachsen die Ränder aufeinander zu. Es ist 

keine gute Stadtentwicklung im Sinne der Bürger, wenn die Grenzen der Städte nicht 

mehr erkennbar sind und keine Zwischenräume mehr bestehen. Das Bergische Land 

lebt durch seine klaren Konturen und diese sind für mich ein wichtiges und 

schützenswertes Gut. 

3. Flächenfraß zu Lasten unserer Bauern 

Unerschlossene Fläche zu verschwenden ist nicht zeitgemäß und vernichtet 

wertvollen Boden für lokale landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die Ausweisung des 

Geländes stammt aus einer Zeit (den 70ern), als es noch kein Verständnis für den 

Wert von Freiflächen gab. Damals wurde eine Autobahnkreuz Sonnborn mitten durch 

einen Ort geschlagen, was heute nicht mehr denkbar wäre. Das geplante Vorhaben 

an der Kleinen Höhe ist völlig aus der Zeit gefallen und führt zu unverhältnismäßigem 

Flächenfraß. Die Bauernschaft benötigt Freiflächen, um die überall geforderten 

lokalen landwirtschaftlichen Erzeugnisse auch zu produzieren. Verbraucher und auch 

der Handel erzeugen eine große Nachfrage nach Produkten, die keine langen Wege 

hinter sich bringen mussten oder gar aus Übersee hergeflogen wurden. Die 

Planungen der Bundesregierung gehen dahin, in wenigen Jahren einen Anteil des 

biologischen Anbaus von 20 und mehr Prozent am Gesamtanbau zu haben. 

Deswegen sind eher mehr als weniger landwirtschaftlich geeignete Freiflächen 



erforderlich. Es kann nicht sein, dass hier in Wuppertal, diese Entwicklung 

vollkommen ignoriert wird. Die Zerstörung einer Freifläche kann nicht einfach 

rückgängig gemacht werden und zukünftige Generationen werden sich fragen, wie 

man so kurzsichtig und verschwenderisch mit unserer wertvollen Resource Boden 

umgehen konnte. Nachhaltigkeit wäre hier angebracht und in der 

Interessenabwägung zu berücksichtigen.  

4. Lärm und erhöhtes Verkehrsaufkommen 

Durch eine große Klinik mit 150 Patienten und etwa 200 Mitarbeitern, die ganz 

überwiegend täglich die Verkehrswege nutzen werden, werden die betroffenen 

Straßen, die schon heute zu Stoßzeiten vollkommen überlastet sind, stark 

überansprucht. Das derzeitige Verkehrskonzept verkennt völlig die Bedeutung der 

Nevigeser Straße als stark frequentiertem Bindeglied zwischen Velbert und 

Wuppertal. Schon jetzt ist es zu Stoßzeiten sehr voll und bei der kleinsten Störung 

stauanfällig. Dieser Zustand wird in den kommenden Jahren insbesondere aufgrund 

der auf der A 46 zwischen Sonnborn und dem Nordkreuz eingerichteten 

Dauerbaustellen noch erheblich verschärft. Die Nevigeser Straße mit ihren Zugang 

zur A 535 wird – wie schon im Rahmen der B7 Sperrung- eine der 

Hauptausweichstrecken des Nah- und Fernverkehrs sein.  

5. Beeinträchtigungen im Wasserhaushalt 

Das momentane Entwässerungskonzept ist so gestaltet, dass erstens durch ein 

Pumpsystem eine wartungsintensive und störanfällige Anlage betrieben werden 

muss, was äußerst unerfreulich für die Wasserkosten und die Belastungen der 

Allgemeinheit ist. Darüber hinaus führt auch die Entwässerung über den 

Schevenhofer Weg wieder auf das bereits jetzt bei Starkregen überlastete System 

um den Hardenberger Bach. Die Stadt Velbert hat sich hier eindeutig gegen die 

Realisierbarkeit ausgesprochen und dies auch gut begründet. Trotzdem wird hier an 

dem Konzept festgehalten, weil eine wirklich gute Entwässerung des Geländes bei 

Versiegelung ohne sehr großen Aufwand (Erweiterung der 

Hochwassersicherungssysteme auf Velberter Gebiet) nicht möglich ist. 

Ob und inwieweit wir als Bewohner des Schevenhofer Weges durch die beabsichtigte 

Einspeisung der betreffenden Abwässer in die hier verlaufende Mischwasserleitung 

beeinträchtigt werden, verrät die betreffende Untersuchung der WSW nicht. Bereits in 

der Vergangenheit hat der Schevenhofer Weg bei Starkregenereignissen häufiger „ 

unter Wasser“ gestanden, weil die Kanalisation die Regenmengen nicht fassen 



konnte. Angesichts einer Gegenwart, in der sog. Jahrhundertereignisse mehrmals im 

Jahr eintreten, wäre es angebracht, entsprechende Prognosen nicht auf der 

Grundlage der  Niederschlagsmengen der Vergangenheit aufzubauen, sondern auf 

der Grundlage einer validen Vorhersage der zu erwartenden Niederschlagsmengen 

der Zukunft. Jede Gebäudeversicherung kann sicherlich mit entsprechenden 

Vorhersagen und Studien dienen. 

Ob und inwieweit die im Plangebiet vorgesehenen Retentionsmaßnahmen 

tatsächlich dazu führen, die im Plangebiet vorherrschende schwierige 

Entwässerungssituation langfristig befriedigend und sicher dahingehend zu lösen, 

dass die Quellschüttungen weder hinsichtlich ihrer Menge und Qualität negativ 

beeinflusst werden noch signifikant stärkere Hochwasserabflüsse in die 

Gewässerursprünge erfolgen, steht dahin. 

6. Naherholung, Sichtachsen, Frischluft und Grüngürtel werden beeinträchtigt 

Last but not least wird die Naherholung, die momentan für die Anwohner aus 

Wuppertal und Neviges möglich ist, deutlich eingeschränkt. Naherholungsgebiete 

sind besonders in NRW nicht zu viel, sondern zu wenig vorhanden und eine weitere 

Einschränkung ist den Bürgern nicht zuzumuten. Auch die momentan halbwegs 

freien Sichtachsen werden durch das Vorhaben mit Umgrenzungen in Höhe von 5 

Metern stark gestört. Das ist nicht nur ein optisches Problem, sondern auch eine 

Behinderung der Entstehung von Frischluft, die für die umliegenden Städte von 

enormer Wichtigkeit ist. Frische Luft zum Atmen ist keine Selbstverständlichkeit, 

sondern ein Schutzgut. Auch möglichst intakte Grüngürtel stellen ein wichtiges 

Schutzgut dar, dass nicht leichtfertig beeinträchtigt werden darf. Vielmehr muss der 

Raum bei der Abwägung im Rahmen von Stadtentwicklungs- und Bauplanverfahren 

immer im Ganzen betrachtet werden, was vorliegend nicht geschehen ist.  

 

 

 

Wuppertal, den 07.09.2017                                                       











8. September 2017

EINGABE zu : Bebauungsplan 1230 / 103. Flächennutzungsplanänderung /
Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den o.a. Bebauungsplan möchte ich folgende Einwände vorbringen:
Generell ist die Ausweisung der Kleinen Höhe im Gebietsentwicklungsplan als
Gewerbegebiet zu kritisieren, ebenso die Planung einer Maßregelvollzugsklinik an dieser
Stelle. Bei der Kleinen Höhe handelt es sich um stadtnahes Gebiet mit
landwirtschaftlicher Nutzung und einer wichtigen Erholungsfunktion. Sie liegt mitten in
einem größeren Freiraum.

Eine Bebauung der Kleinen Höhe gefährdet die nachhaltige Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen, der Natur, Landschaft und biologischer Vielfalt. Schon in den
70er/80er Jahren war es grundlegend falsch, dieses Gebiet als Gewerbegebiet
auszuweisen. Schon damals galt, dass es zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
sinnvoller ist, vorhandene Industriebrachen innerhalb des besiedelten Stadtgebietes zu
nutzen, als den Siedlungsraum immer weiter auszuweiten. Heute können wir feststellen,
dass die Nachfrage bei den vorhandenen und bereits erschlossenen Gewerbegebieten
gering ist – so gering, dass sich die Notwendigkeit der Erschließung weiterer
Gewerbegebiete auf ökologisch wertvollen Flächen nicht erschließt

Seit rund 40 Jahren ist das Gewerbegebiet Kleine Höhe– zum Glück - nicht genutzt
worden. Dass dies für die Entwicklung der Stadt Wuppertal und seiner Einwohner negativ
gewesen wäre, ist nicht festzustellen. Im Gegenteil, der nicht monetäre Wert dieser
Fläche ist größer denn je:  Was schon vor 40 Jahren falsch war, ist heute in Zeiten, in der
ein Klimawandel stattfindet, der unsere Lebensgrundlagen bedroht, nicht plötzlich
richtiger geworden. Die Zersiedelung von Freiraumflächen muss vor diesem Hintergrund
dringend verhindert werden.

Bekanntlich liegt die Kleine Höhe im regionalen Grünzuges „Bergisch-Märkisches
Hügelland“. Dieser Grünzug trennt das Ruhrgebiet inklusive Velbert vom bergischen
„Kerngebiet“ mit Wuppertal als größter Stadt. Unbestritten hat dieser Grünzug eine
wichtige ökologische Bedeutung, auch für den Biotopverbund sowie als Kaltluftschneise.
Dies würde durch eine massive Bebauung gefährdet. Statt hier eine forensische Klinik zu
bauen, sollte die Stadt Maßnahmen planen und durchführen, die hier der Stärkung von
Landschaft und Natur und der Artenvielfalt dienen. Zum Beispiel durch die Renaturierung
verrohrter Bäche. Solche stadtnahen Freiraumflächen sind auch für die Attraktivität der
Stadt nicht zu unterschätzen. Hier hat man eine wunderbare Fernsicht und kann sich
wirklich gut erholen. Spätere Generationen werden voller Unverständnis den Kopf

An
Ressort Bauen und Wohnen,
Rathaus Wuppertal-Barmen,
Johannes-Rau-Platz 1,
42275 Wuppertal



schütteln, wenn auf der Kleinen Höhe eine  Maßregelvollzugsklinik und/oder ein
Gewerbegebiet errichtet wird.

Mit freundlichen Grüßen



 Wuppertal, den 8.9.2017 
            

         
An  

Ressort Bauen und Wohnen,  
Rathaus Wuppertal-Barmen,  
Johannes-Rau-Platz 1,  
42275 Wuppertal 
 

 

 

EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans sowie zum  
Bebauungsplan 1230 – Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe 
Verantwortbarkeit des Baus einer Forensik im Landschaftsschutzgebiet 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lege ich Widerspruch ein gegen die geplante und offengelegte 
Flächennutzungsplanänderung 103 und gegen den Bebauungsplan 1230. 
 
Begründung:  
 
Zitat aus Aus Würdigung der bislang zum Bebauungsplan 1230 – 
Maßregelvollzugsklinik   
eingegangenen Stellungnahmen  
 
Würdigung zu 1.3  
„Der Planungsraum „Kleine Höhe“ (Gemarkung Dönberg)  
ist als Zuwachs der Gebietsreform von 1975  
(Obersiebeneick und Dönberg) Wuppertal zugeschlagen 
worden. Im Jahr 1981 beschloss der Rat der Stadt Wuppertal den 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 750, um den Bereich „Kleine Höhe“  
als Gewerbegebiet zu entwickeln. Die Fortführung des Bebauungsplanes 750 wurde 
im Jahr 1986 eingestellt, gleichzeitig wurde beschlossen, die Flächen als potentielle 
Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan der Stadt sowie im Gebietsentwicklung 
splan des Regierungsbezirks Düsseldorf bestehen zu lassen. Im Jahr 2001 erfolgte 
der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 1046, um die Planungen zur 
gewerblichen Entwicklung des Bereiches neu fortzuführen. Allerdings wurde auch  
dieses Planverfahren nicht zum Abschluss gebracht.  
Im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes im Jahr 2005 wurde das 
Areal weiterhin als gewerbliche Baufläche dargestellt. Insoweit ist es zutreffend, dass 
die Stadt Wuppertal die gewerbliche Entwicklung der Kleinen Höhe schon  
seit mehreren Jahrzenten im Fokus hat, allerdings ohne die verbindliche 
Bauleitplanung hierfür abschließen zu können.  
Dieser Umstand führt aber nicht dazu, dass die Gewerbeflächenentwicklung im 
Suchraum als Planungsrelikt aus den 1970er Jahren aufzufassen bzw.  



zu negieren ist. Gerade die Fortschreibung des Gewerbeflächenkonzeptes und auch 
der in Aufstellung befindliche Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
zeigt, dass Wuppertal weiterhin einen großen Bedarf an Gewerbeflächen hat und  
diesen derzeit nicht über geeignete Flächenausweisungen decken kann.“  
 
Die Begründung, daß und warum die Planung zur potentiellen Nutzung der Kleinen 
Höhe als Gewerbefläche über die Jahre fortgeführt wurde,  ist nachvollziehbar; 
jedoch einseitig und berücksichtigt nicht, daß sich die Situation in Bezug auf 
Verbrauch natürlicher Resourcen (Flächen, Wasser, Luft, …) und Umweltbelastung 
innerhalb der 45 Jahre  ! (Zeitraum seit Verkauf der Flächen durch Landwirte zur 
geplanten Errichtung eines Forschungszentrums bis heute) signifikant geändert hat. 
 
„Entsprechend der Festsetzungskarte des Landschaftsplans Wuppertal Nord 
ist der Vorhabenraum Bestandteil eines großflächigen Landschafts-
schutzgebietes“ (zitiert aus dem Umweltbericht) 
 
Diesen Umstand zu ignorieren (auch wenn es planungsrechtlich erlaubt ist) ist mit 
dem Wissen um unsere Umwelt heute nicht vertretbar.  
Bei der Bewertung des Standortes Kleine Höhe muß berücksichtigt werden, daß die 
Forensik, sollte sie auf der Kleinen Höhe realisiert werden, faktisch (wenn auch nicht 
planungsrechtlich) in ein Landschaftsschutzgebiet hineingebaut wird. Diese 
Betrachtungsweise muß dazu führen, daß alternative Standorte gesucht (und 
gefunden) werden. Dies läßt der derzeitige Planungsprozeß vermissen und daher ist 
ein Korrektur des Planungsverfahrens dringend erforderlich.  
 
 
 
 
 
Ich bitte um Bestätigung des Eingangs dieses Einspruches und um Stellungnahme. 
 
 
 
 
 
 
Es grüßt Sie freundlich, 
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Dunkel Christiane

Von:
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 22:16
An: Walter Marc; Dunkel Christiane
Betreff: Eingabe zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans Kleine Höhe / 

Maßregelvollzug 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit möchte ich fristgerecht meine Bedenken gegen die Bebauung der Kleinen Höhe einbringen.  
Bei der Kleinen Höhe handelt es sich, wie Sie wissen, um eine ökologisch wertvolle und schützenswerte 
Fläche, die lediglich auf dem Papier als Gewerbegebiet zu bezeichnen ist. Diese Einordnung ist ein Relikt 
aus vergangenen Zeiten, welche so heute in keinem Fall mehr möglich wäre. Bei all dem Fortschritt und 
Bemühen hinsichtlich dem Schutz unserer Umwelt (vgl. z.B. die Debatte um aktuelle Dieselregulierungen) 
sollte auch ein Gebiet wie die Kleine Höhe geschützt werden, zumal eine Bebauung völlig irrsinnig ist, da 
bereits versiegelte Flächen vorliegen!  
Dementsprechend ist eine Bebauung dieses vielseitig genutzten Naherholungsgebietes (nicht nur der 
katernberger Bürger) nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch völlig hanebüchen.  
In diesem Zusammenhang sei besonders auf die hohen (nicht notwendigen, da es bereits erschlossene 
Flächen gibt) Erschließungskosten und die jährlichen hohen Folgekosten, die sich durch die für die Wasser- 
und Abwasserregulierung ungünstige topographische Lage ergeben, hingewiesen.  
Dies sind alles nur wenige Argumente aus einer Vielzahl weiterer Argumente (Schutz der einheimischen 
Bauern, Gefahr überlaufender Bäche in Velbert, durchgehender Grüngürtel, bedrohte dort lebender 
Tierarten, wichtiges Naherholungsgebiet für Mensch und Tier... ), die vehement gegen jegliche Bebauung 
der kleinen Höhe sprechen.  
 
In der Hoffnung um Beachtung der Eingabe verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,  
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Dunkel Christiane

Von: Braun Jochen
Gesendet: Montag, 11. September 2017 06:57
An: Dunkel Christiane; Walter Marc
Betreff: WG: Mitteilung über das Mailformular (www.wuppertal.de)

 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
Jochen Braun 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Stadtverwaltung Wuppertal 
Ressort Bauen und Wohnen, R 105 
Rathaus Barmen, Johannes‐Rau‐Platz 1  
Eingang Große Flurstraße, Zimmer C‐128 
D‐42275 Wuppertal 
  
Telefon: +49‐(0)202‐563‐6283 
Mobil:   +49 (0)173‐2092089  
Telefax: +49‐(0)202‐563‐8045 
e‐mail: jochen.braun@stadt.wuppertal.de 
 
‐‐‐‐‐Ursprüngliche Nachricht‐‐‐‐‐ 
Von:  
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 17:29 
An: Braun Jochen 
Betreff: Mitteilung über das Mailformular (www.wuppertal.de) 
 
Vorname:  
Nachname:
Absender: 
 
Mitteilung:  
Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren der Stadt Wuppertal, Wie auch viele andere möchte ich mich hiermit 
auch noch einmal gegen die Erschließung und womöglich Bebauung der kleinen Höhe aussprechen. Es handelt sich 
hierbei um ein extrem kostspieliges Unterfangen welches die Zerstörung eines von Generationen geschätztem Stück 
Natur zu Folge hätte. Somit möchte ich ein wiederholtes Mal an Sie appellieren die Bebauungspläne endlich zu 
verwerfen. 
Mit freundlichen Grüssen 
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 11:24
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Forensik

 
 
Von:  
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 11:09 
An: Walter Marc 
Betreff: Forensik 
 
Eingabe zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 

‐ Maßregelvollzugsklinik/Kleine Höhe 
  

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken und Einwände gegen die geplanten Änderungen an der 
Kleinen Höhe geltend machen und fristgerecht in das Verfahren einbringen.  

  

Die Kleine Höhe Wuppertal ist eine unbedingt zu erhaltende Grünfläche, die in dieser Form in Wuppertal 
einzigartig ist. Insofern sollten die umweltschädlichen Eingriffe durch eine eventuelle Bebauung verhindert 
werden.  

In Wuppertal stehen etliche versiegelte Flächen, wie Brachflächen oder leerstehende Gebäude zur 
Verfügung, die für jegliche Bauvorhaben, Realisierung von Gewerbe- oder Wohnflächen, o.ä. genutzt 
werden können, ohne dass zurzeit noch bestehende Grünflächen unwiederbringlich zerstört werden müssten. 

  

Es hat den Anschein, dass insbesondere hinsichtlich der Entscheidung gegen den Standort der 
Bereitschaftspolizei auf Lichtscheid das allgemeine Interesse der gesamten Stadt Wuppertal und aller 
Bürgerinnen und Bürger nicht berücksichtigt wurde. Vielmehr scheint es, dass das allgemeine Interesse zu 
Gunsten einer kleineren Gruppe verletzt wurde. Betrachtet man alleine die Wohnsitze der politischen 
Entscheidungsträger der Stadt Wuppertal, die für diese Entscheidung verantwortlich sind, so könnte dies 
den Anschein verstärken. 

  

Es sollten daher alle objektiv messbaren Kriterien ALLER Standorte noch einmal geprüft und transparent 
gemacht werden. Andernfalls könnte der Eindruck erweckt werden, dass eine Entscheidung nicht 
ausschließlich nach dem allgemeinen Interesse getroffen wurde. 
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Inzwischen maßgebliche Kriterien für den Erhalt einer im Stadtgebiet einzigartigen Grünfläche müssen 
berücksichtigt werden. Das Gebiet der Kleinen Höhe sollte daher unbedingt als schützenswerte 
Grünfläche/Landschaftsschutzgebiet im Flächennutzungsplan berücksichtigt werden.  

  

  

Mit freundlichem Gruß 

  

 

  

  
 

  



 

 

                den, 08.09.2017 

 

 

Zur Niederschrift: 

Eingabe zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 

Meine Bedenken und Anregungen  gegen den Standort der Forensik auf der „Kleinen Höhe“ möchte 

ich hiermit erklären: 

Die Frage ist, warum ist in dem Suchgebiet des Landesgericht Wuppertal einschließlich der Gebiete 

Amtsgericht Solingen , Remscheid, Mettmann mit Erkrath und Haan, Velbert mit Heiligenhaus und 

Haan keine entsprechende Ausgleichsfläche gefunden worden. Unsere Stadt Wuppertal verfügt 

schon über die Strafvollzugsanstalt Vohwinkel, Jugendstrafanstalt Ronsdorf, die Schulungsgebäude 

für Justizbeamte liegt auch in Ronsdorf, sowie seit Jahrzehnten die Bereitschaftspolizei auf 

Lichtscheid. 

Musste die Zusage des OB Herrn Jung für diesen Standort „Kleine Höhe“ tatsächlich erfolgen? 

Auch war der Suchraum mit 10 ha Fläche zu hoch angesetzt, wenn man nach den jetzigen Bauplänen 

mit unter 5 ha auskommt. Man hätte unter diesen Aspekten, unter den, angeblich von Frau 

Ministerin Steffens besichtigten 33 Standorten, bestimmt eine entsprechende Fläche mit 5 ha Größe 

im Landesgerichtsbezirks Wuppertal gefunden und müsste ein Landschaftsschutzgebiet dieser Art 

nicht kaputt machen. 

Sind die Handlungen unseres Stadtrates vielleicht so zu verstehen, dass mit dem Bau der Forensik 

auch der Einstieg zur Gewerbebebauung auf der übrigen verbleibenden Fläche geschehen soll? 

Es ist und bleibt unsere letzte Naturfläche im Norden von Elberfeld und sollte für die Erholung der  

Bürger erhalten bleiben. 

Ein Denkanstoß für unsere Verwaltung:                                                      

Es wird in den zeitungen geschrieben, dass man sich für eine BUGA‐Bewerbung unserer Stadt 

interressiere. Wobei die Naturfläche von ca. 50 ha unter Umständen der ideale Standort wäre und 

daher der Natur erhalten bliebe. 

Ich bitte mein Schreiben zu bedenken und hoffe auf eine Stellungnahme. 

 

Hochachtungsvoll 
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 09:08
An: '
Cc: Dunkel Christiane
Betreff: AW: EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) – 

Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe

Sehr geehrte  
 
Ihre Stellungnahme ist hier eingegangen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Marc Walter 
 

  
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 22:48 
An: Walter Marc; Kassubek Michael 
Cc: 
Betreff: EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) – Maßregelvollzugsklinik/ Kleine 
Höhe 
 
An  
Ressort Bauen und Wohnen,  
Rathaus Wuppertal-Barmen,  
Johannes-Rau-Platz 1,  
42275 Wuppertal 
 
 
 
EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 
– Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken und Einwände gegen die geplanten 
Änderungen an der Kleinen Höhe geltend machen und ins Verfahren einbringen. 

 

1. Lärm und erhöhtes Verkehrsaufkommen 
 
Durch eine große Klinik mit 150 Patienten und eine ähnlich große Anzahl an Mitarbeitern, die 
teilweise täglich die Verkehrswege nutzen werden, werden die betroffenen Straßen, die 
schon heute zu Stoßzeiten vollkommen überlastet sind, stark überansprucht. Das derzeitige 
Verkehrskonzept verkennt völlig die Bedeutung, insbesondere der Nevigeser Straße, als 
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stark frequentiertes Bindeglied von Velbert und Wuppertal.  
Schon jetzt ist es zu Stoßzeiten so überlastet, dass  man kaum in der Lage ist, in den 
fließenden Verkehr einzubiegen. Bei Staus auf der A46 (die sozusagen an der Tagesordnung 
sind) weichen viele Pendler auf diese Verbindung aus, sodass, besonders am Morgen, der 
Verkehr sich von der Ampel an der Kreuzung zum Dillenberger Weg zurückstaut bis hinter 
den Schanzenweg. 
Als diekter Anwohner muss ich hier eine erhebliche Mehrbelastung befürcheten. 
Es muss hier dringend nachgebessert werden. Ein aktuelles Verkehrsgutachten  
mit aktuellen Zahlen dazu fehlt. 
 
Die Belastung durch Flugverkehrslärm ist nach meiner persönlichen Wahrnehmung 
unzureichend dargestellt und ich möchte die dargelegten Zahlen stark in Frage stellen. 
 
 
 
2. Beeinträchtigungen im Wasserhaushalt 

Das momentane Entwässerungskonzept ist so gestaltet, dass erstens durch ein Pumpsystem 
eine wartungsintensive und störanfällige Anlage betrieben werden muss, was äußerst 
unerfreulich für die Wasserkosten und die Belastungen der Allgemeinheit ist. Darüber hinaus 
führt auch die Entwässerung über den Schevenhofer Weg wieder auf das bereits jetzt bei 
Starkregen überlastete System um den Hardenberger Bach. Die Stadt Velbert hat sich hier 
eindeutig gegen die Realisierbarkeit ausgesprochen und dies auch gut begründet. Trotzdem 
wird hier an dem Konzept festgehalten, weil eine wirklich gute Entwässerung des Geländes 
bei Versiegelung ohne sehr großen Aufwand (Erweiterung der Hochwassersicherungssysteme 
auf Velberter Gebiet) nicht möglich ist. 

 
Zur Entsorgung des Oberflächenwassers muss ich außerdem  starke Einwände erheben, da 
ich direkt benachbarter Anwohner bin. 
Auf dem Feld gegenüber des geplanten Forensikgeländes, auf der anderen Seite der 
Nevigeser Str. in südwestlicher Richtung beobachten wir regelmäßig bei länger andauerndem 
oder Starkregen große, nicht versickernde Wasseransammlungen. Auf deutsch gesagt, das 
Feld gleicht am unteren Ende angränzend an unser Grundstück einem See, was jeweils 
mehrere Tage anhält. Direkt im Anschluß an dieses Feld liegt die Lohbachquelle, die direkt 
hinter bzw. neben unserem Haus entspringt.  
Da wir jetzt schon bei Regen große Probleme mit Grundwasser im Kellerbereich haben 
(Wasser dringt ein), müssen wir hier eine starke Beeinträchtigung befürchten. 
 
 
3. Natur und Umwelt 

Rotmilan, Feldlerche, Fledermäuse sind auf der Kleinen Höhe zu Hause. Diese seltenen Tiere 
hoch oben auf der Roten Liste haben hier einen Ort gefunden, an dem Sie noch gut leben 
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können. Nun soll Ihnen durch die geplanten Bauten und Mauern wieder Lebensraum genommen 
werden.  

Der Umweltbericht stellt fest, dass der Bau der Forensik zu erheblichen (negativen) 
Auswirkungen auf diese Schutzgüter führen wird. 

Wir können hier täglich 4-6 Rotmilane an der kleinen Höhe beobachten und fürchten um 
ihren Lebensraum. 

 
 
 
Bei meiner letzten Eingabe habe ich trotz Bitte keine Eingangsbestätigung erhalten. 
Also hier nochmals die Bitte um eine kurze Eingangsbestätigung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
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Dunkel Christiane

Von: Kassubek Michael
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 08:47
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Mitteilung über das Mailformular (www.wuppertal.de)

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A.  
 
Michael Kassubek  
 
 
 
Ressort  Bauen und Wohnen  
105.16  Bauleitplanverfahren Bezirk A  
 
Johannes‐Rau‐Platz 1   
42275  Wuppertal   
 
Telefon   +49 202 563 6334  
Telefax    +49 202 563 8035  
E‐Mail      michael.kassubek@stadt.wuppertal.de  
 
www.wuppertal.de 
 
‐‐‐‐‐Ursprüngliche Nachricht‐‐‐‐‐ 
Von:  
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 07:50 
An: Kassubek Michael 
Betreff: Mitteilung über das Mailformular (www.wuppertal.de) 
 
Vorname:

Absender:
 
Mitteilung:  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit möchte ich dringlichst gegen eine Bebauung der Kleinen Höhe aufrufen! 
Ein so schützenswertes Areal zu zerstören, in dem die Natur noch in höchstem Maße funktioniert, ist kaum mehr zu 
finden! Nun soll es bebaut werden, obwohl es genügend Brachflächen in und um Wuppertal gibt, die genutzt 
werden könnten( ..wenn es sein muss ...eben auch Lichtscheid!)??? 
Tier‐ und Pflanzenwelt werden unwiederbringlich zerstört, ...ist dies mit dem glücklicherweise immer mehr in den 
Vordergrund rückenden Umweltgedanken kompatibel?  
Und nur am Rande ....Zitat: Das Areal wird vollerschlossen den Land zum Kauf angeboten ( ...Kosten werden noch 
ermittelt!!!), eine so "arme" Stadt wie Wuppertal kann sich das leisten(?) ...während hier so viele Kinder an der 
Armutsgrenze leben, wird andererseits derart viel Geld "verschleudert", wo es doch preiswertere Alternativen 
gibt??? 
Mit freundlichen Grüßen  
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Dunkel Christiane

Von: Kassubek Michael
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 08:54
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Mitteilung über das Mailformular (www.wuppertal.de)

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A.  
 
Michael Kassubek  
 
 
 
Ressort  Bauen und Wohnen  
105.16  Bauleitplanverfahren Bezirk A  
 
Johannes‐Rau‐Platz 1   
42275  Wuppertal   
 
Telefon   +49 202 563 6334  
Telefax    +49 202 563 8035  
E‐Mail      michael.kassubek@stadt.wuppertal.de  
 
www.wuppertal.de 
 
 
‐‐‐‐‐Ursprüngliche Nachricht‐‐‐‐‐ 
Von:  
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 08:02 
An: Kassubek Michael 
Betreff: Mitteilung über das Mailformular (www.wuppertal.de) 
 
Vorname:
Nachname:
Absender: 
 
Mitteilung:  
...der Bau der Forensik auf der Kleinen Höhe muss gestoppt werden!!! 
Ich wohne im Bereich Obensiebeneik und nutze diese wunderschöne Grünfläche für Spaziergänge, hier brachte ich 
unseren Kinder und Enkeln die Natur näher, dieses würde ich nun gern auch mit meinen Urenkeln weiterführen! Die 
dortige Natur ist intakt, viele Tierarten und Pflanzen finden hier beste Möglichkeiten vor, dies möchte die Stadt 
Wuppertal zerstören??????? 
Es gibt doch Alternativen ...in Solingen ...in Wülfrath ...und nicht zuletzt auf Lichtscheid, obwohl dieser Standort 
wohl eher der Finanzen wegen zu nennen ist! 
Die Erschießungskosten sind noch nicht einmal beziffert, wie viele Investoren sind schon wegen dieser finanziellen 
Größe vor einem Bauvorhaben auf der Kleinen Höhe zurückgeschreckt/?), aber Wuppertal kann sich dies leisten(?) 
...das überrascht mich!!! 
 
Viele Grüße 
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Dunkel Christiane

Von: Kassubek Michael
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 08:43
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Eingabe zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230)

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A.  
 
Michael Kassubek  
 

 
 
Ressort  Bauen und Wohnen  
105.16  Bauleitplanverfahren Bezirk A  
 
Johannes‐Rau‐Platz 1   
42275  Wuppertal   
 
Telefon   +49 202 563 6334  
Telefax    +49 202 563 8035  
E‐Mail      michael.kassubek@stadt.wuppertal.de  
 
www.wuppertal.de 
 

Von:  
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 19:23 
An: Walter Marc; Kassubek Michael 
Betreff: Eingabe zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 
 
 
 

Stadtverwaltung Wuppertal 
Ressort Bauen und Wohnen 
Johannes‐Rau‐Platz 1 
42275 Wuppertal 
per Email:  marc.walter@stadt.wuppertal.de 
                      michael.kassubek@stadt.wuppertal.de 
 
 
 
                                                                                                                                                                   Wuppertal, 07.09.2017 
 
Eingabe zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 
‐ Maßregelvollzugsklinik/Kleine Höhe 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
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ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken und Einwände gegen die geplanten Änderungen an der Kleinen 
Höhe geltend machen und fristgerecht in das Verfahren einbringen.  
 
Die Kleine Höhe Wuppertal ist eine erhaltenswerte Grünfläche, die unmittelbar an Wohnungsgebiet grenzt. Als 
Besitzer eines Hauses in diesem Wohngebiet würde eine Bebauungs‐Realisierung auf Grundlage einer Ausweisung 
als Gewerbegebiet o. ä. zu dramatischen Einbußen hinsichtlich des Wertes des Hauses führen (Bodenwert).  
 
Des Weiteren hat es den Anschein, dass insbesondere hinsichtlich der Entscheidung gegen den Standort der 
Bereitschaftspolizei auf Lichtscheid das allgemeine Interesse der gesamten Stadt Wuppertal und aller Bürgerinnen 
und Bürger nicht berücksichtigt wurde. Vielmehr scheint es, dass das allgemeine Interesse zu Gunsten einer 
kleineren Gruppe verletzt wurde.  
 
Es sollten daher alle objektiv messbaren Kriterien ALLER Standorte noch einmal geprüft und transparent gemacht 
werden. Andernfalls könnte der Eindruck erweckt werden, dass eine Entscheidung nicht ausschließlich nach dem 
allgemeinen Interesse getroffen wurde. 
 
Seit mehreren Jahrzehnten ist das Gebiet der Kleinen Höhe als Grünfläche mit Landschaftsschutzcharakter bestehen 
geblieben. Dies sollte jetzt endlich auch im Flächennutzungsplan entsprechend verankert werden.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
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Dunkel Christiane

Von: Kassubek Michael
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 08:43
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Eingabe zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230)

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A.  
 
Michael Kassubek  
 

 
 
Ressort  Bauen und Wohnen  
105.16  Bauleitplanverfahren Bezirk A  
 
Johannes‐Rau‐Platz 1   
42275  Wuppertal   
 
Telefon   +49 202 563 6334  
Telefax    +49 202 563 8035  
E‐Mail      michael.kassubek@stadt.wuppertal.de  
 
www.wuppertal.de 
 

Von:  
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 19:22 
An: Walter Marc; Kassubek Michael 
Betreff: Eingabe zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 
 
 

 
 

 

Stadtverwaltung Wuppertal 
Ressort Bauen und Wohnen 
Johannes‐Rau‐Platz 1 
42275 Wuppertal 
per Email:  marc.walter@stadt.wuppertal.de 
                      michael.kassubek@stadt.wuppertal.de 
 
 
 
                                                                                                                                                                   Wuppertal, 07.09.2017 
 
Eingabe zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 
‐ Maßregelvollzugsklinik/Kleine Höhe 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
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ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken und Einwände gegen die geplanten Änderungen an der Kleinen 
Höhe geltend machen und fristgerecht in das Verfahren einbringen.  
 
Die Kleine Höhe Wuppertal ist eine erhaltenswerte Grünfläche. Seit mehreren Jahrzehnten ist dieses Gebiet ohne 
weitere Hinterfragung als Gewerbegebiet in den in dieser Zeit beschlossenen Plänen einfach übernommen worden. 
In den letzten 40 Jahren hat sich jedoch das Bewusstsein zum Umgang mit der Natur vollständig geändert, was sich 
auch in vielen Gesetzesänderungen und Reglementierungen zum Schutz der Natur und Umwelt sowohl in 
Deutschland, als auch auf europäischer Ebene niedergeschlagen hat.  
 
Es ist meines Erachtens nach versäumt worden, die inzwischen maßgeblichen Kriterien für den Erhalt einer im 
Stadtgebiet sehr selten gewordenen Grünfläche zu berücksichtigen und zu überprüfen. Das Gebiet der Kleinen Höhe 
sollte daher unbedingt als schützenswerte Grünfläche/Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
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Dunkel Christiane

Von: Kassubek Michael
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 08:42
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A.  
 
Michael Kassubek  
 

 
 
Ressort  Bauen und Wohnen  
105.16  Bauleitplanverfahren Bezirk A  
 
Johannes‐Rau‐Platz 1   
42275  Wuppertal   
 
Telefon   +49 202 563 6334  
Telefax    +49 202 563 8035  
E‐Mail      michael.kassubek@stadt.wuppertal.de  
 
www.wuppertal.de 
 

Von:   
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 19:16 
An: Walter Marc; Kassubek Michael 
Betreff:  
 

 
Stadtverwaltung Wuppertal 
Ressort Bauen und Wohnen 
Johannes‐Rau‐Platz 1 
42275 Wuppertal 
per Email: marc.walter@stadt.wuppertal.de 
michael.kassubek@stadt.wuppertal.de 
  
                                                                                                           Wuppertal  07.09.2017 
Eingabe zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) 
‐ Maßregelvollzugsklinik/Kleine Höhe 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken und Einwände gegen die geplanten Änderungen an der Kleinen 
Höhe geltend machen und fristgerecht in das Verfahren einbringen. 
  
Als Bürgerin der Stadt Wuppertal nutze ich das Gebiet der Kleinen Höhe regelmäßig zum Zwecke der Naherholung. 
Mit meinen 2 Kindern gehe ich dorthin spazieren, Fahrrad fahren oder beobachte die Tier‐ und Pflanzenwelt. Als 
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Anwohner unmittelbar an einer Hauptverkehrsstraße genießen wir besonders die frische Luft und die Ruhe auf der 
Kleinen Höhe. 
Leider ist eine solche Fläche mit all ihren Eigenschaften in Wuppertal sonst so gut wie nicht mehr zu finden. 
  
Deshalb sehe ich es – gerade auch im Interesse der nachfolgenden Generationen – als notwendig an, dass die Kleine 
Höhe als unbebaute Fläche erhalten bleibt und der Flächennutzungsplan dies entsprechend berücksichtigt. 
  
  
Mit freundlichem Gruß 
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 09:07
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Bedenken zum geplanten Bau der Forensik auf der "Kleinen Höhe"

 
 

Von:  
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 21:32 
An: Walter Marc 
Betreff: Bedenken zum geplanten Bau der Forensik auf der "Kleinen Höhe" 
 
Sehr geehrter Herr Walter,  
hiermit möchte ich fristgerecht meine Bedenken zum geplanten Bau der Forensik in Wuppertal auf der 
Kleinen Höhe äußern: 
 
 Die in Wuppertal zur Verfügung stehenden bereits versiegelten Flächen wie Brachflächen oder 

innerstädtisch leerstehenden Gebäude sind zur Realisierung anderer Vorhaben wie „Wohnen“ oder 
„Gewerbe“ bestens geeignet. Damit sind umweltschädliche Eingriffe in die „Kleine Höhe“ sind zu 
verhindern. 

Die Kleine Höhe ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familie, welche die friedliche und naturbelassene 
Umgebung schätzen. Mit dem Bau der geplanten Forensik, wird dieses Ausflugsziel für Familien zu nichte 
gemacht!   
 
Mit freundlichen Grüßen  
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 09:07
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Kleine Höhe

 
 

Von:  
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 22:19 
An: Walter Marc 
Betreff: Kleine Höhe 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir sind ausdrücklich gegen den Bau der Forensig am Ort Kleine Höhe. 
Naherholung, Flächenversiegelung.  
Es gibt so viele Industriebrachen die dafür genutzt werden könnten, es muss nicht schon wieder eine 
Freifläche 
Zubetoniert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
__ 
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Dunkel Christiane

Von: Walter Marc
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 09:07
An: Dunkel Christiane
Betreff: WG: Einspruch gegen die Änderung des Flächennutzungsplans "Kleine Höhe"

 
 
‐‐‐‐‐Ursprüngliche Nachricht‐‐‐‐‐ 
Von:  ]  
Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 22:24 
An: Walter Marc 
Betreff: Einspruch gegen die Änderung des Flächennutzungsplans "Kleine Höhe" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit lege ich Einspruch ein gegen die geplante 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) ‐ 
Maßregelvollzugsklink Kleine Höhe ‐. 
 
Ich beanstande die Standortauswahl ausfolgenden Gründen: 
1. Die Forensische Klink mit 150 Plätzen soll im Landgerichtsbezirk Wuppertal errichtet werden. Dazu sollen 
angeblich 30 Standorte geprüft worden sein, die einen Flächenbedarf von ca. 5 ha haben sollen. Viele Standorte sind 
nicht berücksichtigt worden, weil sie zu klein sind. Grundsätzlich ist der Bedarf an forensischen Plätzen neu zu 
erheben, weil die Bedarfszahlen alt sind. Mittlerweile werden weniger Plätze benötigt, weil nicht alle, die bisher in 
einer solchen Einrichtung unterbracht waren, auch dorthin gehören. Etliche forensische Patienten haben sich 
erfolgreich dort heraus geklagt. Falls der Bedarf nach Prüfung niedriger ist, können auch kleinere Standorte in die 
Standortprüfung aufgenommen werden.  
2. Danach müssten Standorte bevorzugt ausgewählt werden, die bereits versiegelt sind oder waren. 
Die Kleine Höhe ist u.a. deswegen ungeeignet, weil hier Natur und landwirtschaftliche Flächen zerstört werden. 
3. Die Kleine Höhe ist auch deswegen ungeeignet, weil es in Wuppertal bereits 2 Einrichtungen des Justizvollzugs 
gibt. Die Stadt hat insofern genug für den Landgerichtsbezirk geleistet. Hier müssen auch z.B. Solingen, Velbert, 
Mettmann und Remscheid ihren Beitrag leisten. 
4. Die Kleine Höhe liegt in einem Landschaftsschutzgebiet und in einem zusammenhängendem Grünzug, der durch 
eine Bebauung zerschnitten wird. Das Plangebiet gehört auch zum Einzugsbereich des Quellsiefen des 
Leimbergbachs, der als schutzwürdiges Biotop gekennzeichnet ist. 
Der nördliche Teil des Plangebietes ist Teilbereich eines Biotopverbundraums mit besonderer Bedeutung. Hier ist 
eine wichtige Verbundachse zwischen den Verbundflächen "Aprather Mühlenbach" und Umgebung, sowie dem 
Naturschutzgebiet "Hardenberger Bachtal". Beide sind Biotopverbundelemente von herausragender Bedeutung. 
Hier darf durch eine Bebauung keine Beeinträchtigung stattfinden. 
5. Die Fachgutachten zum Artenschutz sind veraltet, da sie teilweise 10 Jahre alt sind.  
Auch die Beurteilung ist fehlerhaft. Z.B. wurden 7 Fledermausarten festgestellt, bei denen es nur lapidar heißt, dass 
der Vorhabensraum unattraktiv für sie wäre. Dies wird von mir bestritten. 
6. Die festgestellten Beeinträchtigungen anderer Tierarten sollen erst im Rahmen der nachfolgenden 
Bebauungsplanebene ausgeglichen werden. Dies ist nicht zulässig! Schon bei dieser geplanten Änderung des 
Flächennutzungsplans müssen negative Umweltauswirkungen detailliert behandelt und abgewogen werden. 
7. Die Würdigung der Eingriffe in die Natur auf der Grundlage des bisher gültigen FNP (Gewerbe) ist unzulässig. Die 
aktuelle Nutzung (Natur, Landwirtschaft) im Vergleich zur Planung muss maßgeblich sein. 
8. Der Artenschutz ist nicht ausreichend beachtet. Es gibt 11 feste Vogelarten und 4 Durchzügler. Auf der 
Vorwarnliste für bedrohte Vogelarten stehen: Feldlerche, Fitis, Gimpelhaft, Bachstelze, Goldammer. Im 
Planungsbereich gibt es z. B. ein wichtiges Bruthabitat für Feldlerchen. Auch der seltene Rotmilan ist mit mehreren 
Paaren auf der Kleinen Höhe zuhause. Sie dürfen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Es greift im Übrigen 
Paragraph 44 BNatSchG, d.h. hier gibt es einen Verbotstatbestand, der zu beachten ist. 
Da reicht auch nicht die vorgeschlagene Ausgleichsmaßnahme, die Ackerbrachflächen von mindestens 2 ha vorsieht. 
Zumal dies wiederum einen weiteren Verlust von Landwirtschaftsflächen bedeutet. Mit der Bebauung gingen dann 
mindestens 7 ha wertvolle Ackerflächen verloren.  
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Wo eigentlich sollen denn die regionalen Lebensmittel erzeugt werden, auf die der Verbraucher immer verwiesen 
wird, damit die Umweltbilanz stimmt? 
9. Eine aktuelle Prüfung für Reptilien‐und Amphibienbestände, sowie für Heuschrecken liegt nicht vor und ist 
nachzuholen. 
10. die Populationen von Tagfaltern und Laufkäfern sind 2001 bzw. 2007 (Nacherfassung) erfasst worden. Aufgrund 
von bis zu 16 Jahre alten Erhebungen kann keine Änderung des Flächennutzungsplans erfolgen! 
11. Auch für die Patienten einer Forensik ist der Standort Kleine Höhe nicht geeignet. 
Das Verkehrsaufkommen wurde nicht ausreichend ermittelt.  
Doch schon mit den vorhandenen Zahlen wird klar, dass die Lärmbelästigung durch Auto‐ und Flugverkehr für die 
Patienten der Forensik nicht akzeptabel bzw. erlaubt ist. 
 
Zusammenfassend bedeutet das Vorgesagte, dass die 103. Änderung des FNP ‐Maßregelvollzugsklink Kleine Höhe ‐ 
abzulehnen ist. 
 
Ich bitte um Eingangsbestätigung und Bescheidung. 
 
Wuppertal, den 07.09.2017 

 
 
 
 

























































































































































 Wuppertal, den 5.9.2017 
            

         
An  

Ressort Bauen und Wohnen,  
Rathaus Wuppertal-Barmen,  
Johannes-Rau-Platz 1,  
42275 Wuppertal 
 

 

 

EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans und zum 
Bebauungsplan 1230 – Maßregelvollzugsklinik/Kleine Höhe 
Stellungnahme zum Umweltbericht 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lege ich Widerspruch ein gegen die geplante und offengelegte 
Flächennutzungsplanänderung 103 (sowie gegen den Bebauungsplan 1230). 
Dieser Einspruch basiert auf den nachfolgend aufgeführten Anregungen, Bedenken, 
Fragen und Widersprüchen, die sich aus dem „Umweltbericht zur 103. 
Flächennutzungsplanänderung "Kleine Höhe" Errichtung einer 
Maßregelvollzugsklinik in Wuppertal“  vom 12.07.2017 ergeben. 
 
 
Zu 3.4 Landschaftsplan 
„Das Plangebiet gehört zum Geltungsbereich des Landschaftsplans Wuppertal-Nord, 
Teil A (rechtskräftig seit dem 29.03.2005, gegenwärtig im 1. Änderungsverfahren mit 
Stand gem. Offenlegungsbeschluss vom 17.12.2012).  
Entsprechend der Festsetzungskarte des Landschaftsplans Wuppertal Nord ist der 
Vorhabenraum Bestandteil eines großflächigen Landschaftsschutzgebietes.  
Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet (LSG) erfolgt gemäß § 26 Abs. 1 
BNatSchG.  
Schutzzwecke gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sind:  
1. Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder die Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von 
Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,  
2. Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder die besondere kulturhistorische Bedeutung 
der Landschaft oder 3. ihre besondere Bedeutung für die Erholung.  
Der Schutz ist nach Maßgabe der Entwicklungsziele für die Landschaft, nach 
landschaftspflegerischen Kriterien sowie zur Sicherung für die Erholungsvorsorge 
und Erholungsnutzung festgesetzt.  
Ein bewaldetes Sohlenkerbtal nördlich des Schanzenwegs (außerhalb des 
Plangebiets) ist als Geschützter Landschaftsbestandteil 2.8.6 – "Asbrucher Bachtal" 



festgesetzt. Schutzziel ist der Erhalt naturnaher Quellbäche mit Kleingehölzen, 
Kleingewässern und extensiv genutztem Feuchtgrünland.“  
 
Die übergeordneten Pläne, insbesondere der Regionalplan Düsseldorf sollten das im 
Landschaftsplan definierte Schutzziel Landschaftsschutzgebiet mit den o.g. Zielen 
aufgreifen und fortschreiben.  
 
 
Zu 4. BESCHREIBUNG DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDS SOWIE 
PROGNOSE UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN  
4.x.6. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen 
 
Wie wird gewährleistet, daß die unter 4.x.6. aufgezählten Maßnahmen verbindlich in 
den Bebauungsplan mit aufgenommen werden und deren Realisierung sichergestellt 
wird (in der Ausschreibung, in der Ausführungsplanung, im Abnahmeprotokoll, 
Mängellisten …? 
 
 
Zu 4.1 Schutzgut Flora, Fauna und Biodiversität 
4.1.2 Biotopverbundflächen  
„Der nördliche Teilbereich des Plangebietes umfasst gemäß den Darstellungen des 
LANUV-Fachdatensystems einen Teilbereich eines Biotopverbundraums mit 
besonderer Bedeutung (Stufe 2). Dieser rund 100 ha große Verbundraum wird unter 
der Bezeichnung "Ackerkorridor südöstlich Wülfrath und Neviges" (VB-D-4708-038) 
geführt. Der Ackerkorridor stellt gemäß den Angaben des LANUV-Systems" 
eine wichtige Verbindungsachse zwischen den Verbundflächen "Aprather 
Mühlenbach und Umgebung" und dem NSG "Hardenberger Bachtal" dar, die 
beide als Biotopverbundelemente von herausragender Bedeutung eingestuft 
wurden".  
Im Plangebiet sind ausschließlich die Ackerflächen parallel zum Schanzenweg als 
Biotopverbundflächen dargestellt (vgl. Abb. 7). Neben dem Schutz der unbebauten 
Korridore werden die Entwicklungsziele "Entwicklung der Offenlandflächen zu einer 
gut strukturierten Gehölzlandschaft" sowie " Durchgrünung der Ackerlandschaft zur 
Schaffung einer durchwanderbaren Landschaftsmatrix " aufgeführt.“ 
 
Das Planungsvorhaben würde diese Verbindungsachse zwischen den 
Verbundflächen unwiederbringlich beeinträchtigen.  Davon ist insbesondere so lange 
auszugehen, wie die Restfläche der Kleinen Höhe, die sich im Besitz der Stadt 
Wuppertal befindet, als „Gewerbliche Baufläche“ im FNP ausgewiesen ist.  
 
 
zu 4.1.7 Prognose bei Realisierung der Planung 
 „4.1.7 Prognose bei Realisierung der Planung  
Im Vergleich mit der bestehenden FNP-Darstellung als gewerbliche Baufläche führt 
die geplante Änderung in Richtung Sondergebiet, unter Beachtung der zulässigen 
planerischen Möglichkeiten, zu keiner erheblichen Änderung der Auswirkungen auf 
das Schutzgut. Da je jedoch bislang keine gewerbliche Nutzung der Fläche vorliegt, 
werden im Folgenden die zu erwartenden Auswirkungen basierend auf dem Status 
Quo sowie dem vorliegenden Planungskonzept (vgl. Abb. 2) ermittelt.  



Die Planung führt zu einer Beanspruchung vorwiegend geringwertiger Biotoptypen - 
insbesondere intensiv genutzter Ackerflächen. Unter Beachtung des derzeitigen 
Planungsstands (vgl. Abb. 2) ist von einer weitgehenden Erhaltung  
vorhandener oder angrenzender Gehölzbestände auszugehen, so dass es nur zu 
einer kleinflächigen Beanspruchung höherwertiger Biotoptypen kommt. In diesem 
Sinne ist die Überplanung einer einreihigen und lückigen Feldhecke im 
zentralen Plangebiet relevant. Eine genaue Erfassung der Eingriffsbetroffenheit 
ist erst auf Ebene der Bebauungsplanung möglich.“  
 
Dies ist nicht nachvollziehbar, denn aus der Machbarkeitsstudie ist ersichtlich, daß 
die bestehende Feldhecke bei Realisierung des Planungsvorhabens beseitigt werden 
muß. Hierzu muß im Umweltbericht entsprechend Stellung bezogen werden und die 
Auswirkungen müssen bewertet werden. 
 
„Weiterhin kommt es im nördlichen Plangebiet zu einer Überplanung eines im 
LANUV-System dargestellten Biotopverbundraums mit besonderer Bedeutung. 
Eine Erhaltung der "Korridorfunktion" im angrenzenden Freiraum kann jedoch 
gewährleistet werden“  
 Dies wird im Umweltbericht zwar behauptet, aber nicht begründet. Wieso kann die 
Korridorfunktion weiterhin gewährleistet werden? 
„…wobei im Rahmen zukünftiger Eingrünungs- und Kompensations-  
maßnahmen die Ziele des Biotopverbundes zur Erhöhung der Strukturvielfalt und der 
Anreicherung der offenen Landschaft zu berücksichtigen sind.“ 
 
Wie soll das geschehen, wenn rings um das Planungsvorhaben gemäß 
offengelegtem FNP ein Gewerbegebiet entstehen kann ? 
 
„Es kommt jedoch zu einer Beanspruchung von Flächen innerhalb eines 
Landschaftsschutzgebiets. Unter Beachtung der Gewerbedarstellung des bislang 
gültigen FNP sowie der nur temporären Erhaltungsintention des Landschaftsplans 
(vgl. Kap. 3.4), ist die geplante Entwicklung jedoch zulässig.“ 
 
Diese Behauptung wird nicht begründet. Wieso ist die Entwicklung zulässig, wenn sie 
den Schutzzielen des Landschaftsplanes Wuppertal Nord und des BNatSchG 
widerspricht ? 
 
 
Zu 4.2 Artenschutzrechtliche Einschätzung  
4.2.1 Bestandssituation / Ergebnisse vorliegender Kartierungen  
 
„Innerhalb des erweiterten 1.000 m Umfelds des Plangebiets wurden 2013/2014 
folgende Vogelarten nachgewiesen: Feldlerche, Graureiher, Kleinspecht, Kormoran, 
Mäusebussard, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Rotmilan, Sperber, Turmfalke und 
Waldkauz. Daneben wurden die Arten Wiesenweihe, Schwarzstorch, Rohrweihe 
und Uhu als Durchzügler bzw. seltene Nahrungsgäste erfasst.  
Im 100 m Umfeld des Geltungsbereichs der 103. FNP-Änderung ergaben sich 2013 
Brutzeitfeststellungen folgender planungsrelevanter Arten bzw. Vogelarten der 
Vorwarnliste: Feldlerche, Fitis, Gimpel, Bachstelze und Goldammer (vgl. Abb. 9).“… 
„Der Planbereich ist damit als wichtiges Feldlerchen-Bruthabitat anzusehen, wobei 
konkrete Neststandorte der Bodenbrüter von Jahr zu Jahr an anderen Stellen in der 
Feldflur angelegt werden.“ 



 
Sieben Fledermausarten, fünf planungsrelevante Arten der Vorwarnliste und vier 
Arten als seltene Nahrungsgäste werden nachweislich beeinträchtigt.  
 
 
Zu 4.3 Schutzgut Boden und Fläche 
4.3.6 Prognose bei Realisierung der Planung 
„Insgesamt ergeben sich durch die erstmalige Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlich genutzten Freiflächen mit naturnahen Böden erhebliche 
Auswirkungen auf den Bodenhaushalt und das Schutzgut. Im Hinblick auf den 
Flächenverbrauch (Schutzbelang "Fläche") ist die Inanspruchnahme von bislang 
weitgehend ungestörten Böden und Freiflächen in einem gering  
zerschnittenen Landschaftsraum als negativ zu bewerten“. 
 
 
Zu 4.6 Schutzgut Landschaft 
„Das Plangebiet ist demnach Bestandteil eines umfangreichen Raums mit 
besonderer (hoher) Bedeutung für das Landschaftsbild.“ … 

„Auch im Rahmen der UVS Rahmenplanung "Kleine Höhe" wird dem Planungsraum 
eine mittlere Landschaftsbildqualität zugewiesen (vgl. PG 5, 2010; Karte 2 
Landschaft).  
Diese Bewertung kann für den Betrachtungsraum auch weiterhin als zutreffend 
angesehen werden. Zwar ist reliefbedingt eine abwechslungsreiche Topografie 
gegeben, jedoch weist das Plangebiet aufgrund der vorherrschenden 
intensiven ackerbaulichen Nutzung nur eine geringe Strukturvielfalt und 
Naturnähe auf. Die zum Landschaftsbild zugehörige sinnliche 
Landschaftswahrnehmung wird zudem durch die akustische und visuelle Störwirkung 
der Nevigeser Straße beeinträchtigt.“ 
 
Durch die seit Jahrzehnten vorherrschende Praxis der Stadt Wuppertal, die 
Ackerflächen nur für jeweils 1 Jahr zu verpachten, ist eine nachhaltige ökologische,  
biologisch- dynamische oder extensive Landwirtschaft nicht möglich. Insofern ist die 
geringe Strukturvielfalt und Naturnähe indirekt auch von der Stadt Wuppertal 
verursacht. Durch geänderte Pachtverträge kann eine Bewirtschaftung erwirkt 
werden, die die Strukturvielfalt und Naturnähe deutlich verbessert. Damit wäre 
zweifelfrei der Landschaftsraum gemäß LANUV als Raum mit besonderer (hoher) 
Bedeutung für das Landschaftsbild einzustufen.  

Welche Auswirkungen hätte diese Einstufung auf die Bewertung des 
Planungsvorhabens ? 

Desweiteren sind die Abbildungen 16 und 17 nicht repräsentativ für die Sichtachsen, 
die sich vom Planungsgebiet aus ergeben in Richtung Norden und Osten. 

 

Zu 4.6.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen  
 



„Die Planung führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, …“ 
Die derzeitige Planung (Machbarkeitsstudie) steht in eklatantem Widerspruch zu den 
nachfolgend aufgezählten Vermeidungsmaßnahmen: 
„Aufgelockerte Bauweise zur Vermeidung riegelartiger und massiv wirkender 
Baukörper  
Anlehnung an ortstypische Bauweisen und -materialien zur Einbindung der Gebäude 
und der Mauer/Zaunanlage in die mit Einzelhöfen durchsetzte Kulturlandschaft „ 
 
Es ist davon auszugehen, daß die oben beschriebenen Maßnahmen sowohl zu einer 
vergrößerten Inanspruchnahme der Grundfläche, als auch zu einer deutlichen 
Erhöhung des Investitionsbedarfs führen werden. Wie wird dieses bei der weiteren 
Planung berücksichtigt? 
 
„Erhaltung bestehender Gehölzbestände und -kulissen“   

Dies ist betreffend der mittig im Planungsgebiet von West nach Ost verlaufenden 
Hecke nicht möglich. 

„Die Veränderung der Raumstruktur und des Landschaftsgefüges sowie der 
Freiraumverlust im Umfeld eines regionalen Grünzugs bzw. in einem Freiraumband 
führt in der Gesamtbetrachtung dennoch zu erheblichen Auswirkung auf das 
Schutzgut. „ 
 
 
Zu 4.11 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
„Sofern keinerlei bauliche Entwicklung stattfindet (Nullfall), ist im Plangebiet mit einer 
weiteren Fortführung der dominierenden intensiven ackerbaulichen Nutzung zu 
rechnen, so dass für die Umweltmedien keine Änderung zum beschriebenen Status 
Quo eintreten würde.“  
Diese Einschätzung greift zu kurz. Wie schon beschrieben, kann durch eine 
entsprechende Regelung in den Pachtverträgen eine nachhaltige, ökologische 
Bewirtschaftung erwirkt werden (s. auch der Hinweis unter Pkt 8 Zusammenfassung / 
Biotope, Arten- und Lebensgemeinschaften). Der Bedarf an Flächen für eine 
derartige Bewirtschaftung besteht. Dadurch könnte der Planungsraum und damit 
ebenso die angrenzenden Flächen enorm aufgewertet werden, hinsichtlich aller im 
Umweltbericht untersuchten Kriterien. 
Wann wird eine umfassende Bewertung des ökologischen Entwicklungspotentials im 
Umweltbericht ergänzt? 
 
 
Zu 5.1 Alternativendiskussion FNP-Ebene 
 
Im Vergleich der beiden Standorte Kleine Höhe und Lichtscheid wird für den  
Standort Lichtscheid der Planungsstand  „Nachnutzung zu Wohnzwecken“ genannt. 
Wenn für Lichtscheid dieses Entwicklungspotential als Argument gegen einen 
Standort für die Forensik ins Feld geführt wird, muß konsequenterweise beim 
Standort Kleine Höhe zumindest das Entwicklungspotential als nachhaltig 
ökologisch, teilweise extensiv bewirtschaftetes Areal mit Potential für Hecken, 
Streuobstwiesen, Feuchtbiotopen, … berücksichtigt werden. (s. auch 4.1.7: „…wobei 
im Rahmen zukünftiger …Kompensationsmaßnahmen die Ziele des Biotopverbundes 



zur Erhöhung der Strukturvielfalt und der Anreicherung der offenen Landschaft zu 
berücksichtigen sind.“)  
Eine Bewertung hinsichtlich der Schutzgüter Flora, Fauna, Biodiversität, Boden und 
Fläche, Klima und Luft sowie Landschaft in Bezug auf die Einwirkungen durch den 
Bau einer Forensik wird dann noch deutlicher in Richtung „erhebliche 
Beeinträchtigung“ ausfallen, als unter Punkt 8 zusammengefaßt. 
 
 
Zu 7. Monitoring 
„Gemäß § 4 c BauGB überwachen die Kommunen die erheblichen 
Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, 
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 
und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen“ 
„Im vorliegenden Fall werden folgende Monitoring-Maßnahmen empfohlen:.“ 
 
Die Formulierung in diesem Kapitel läßt darauf schließen, daß bei der geplanten 
Realisierung der Forensik auf der Kleinen Höhe  „erhebliche Umweltauswirkungen“ 
eintreten werden. 
 
 
 
Zu 8 Zusammenfassung 
Biotope, Arten- und Lebensgemeinschaften 
 
„Weiterhin kommt es im nördlichen Plangebiet zu einer Überplanung eines im 
LANUV-System dargestellten Biotopverbundraums mit besonderer Bedeutung (Stufe 
2). Eine Erhaltung der "Korridorfunktion" im angrenzenden Freiraum nördlich bzw. 
südlich des Plangebiets kann jedoch gewährleistet werden.“ 
 
Diese Aussage stimmt so nicht, da eine Bebauung der Restfläche Kleine Höhe mit 
Gewerbebetrieben (Gewerbliche Baufläche)  gemäß des FNP-Entwurfes weiterhin 
möglich ist. Bei Realisierung von Gewerbebebauung ist die Korridorfunktion nicht 
mehr gewährleistet. 
Damit steht der „Umweltbericht  zur 103. Flächennutzungsplanänderung "Kleine 
Höhe" Errichtung einer Maßregelvollzugsklinik in Wuppertal“ nicht im Einklang mit 
der beabsichtigten FNP-Änderung. 
Wann wird der Umweltbericht diesbezüglich korrigiert? 
 
 
  



Der Umweltbericht zur 103. Flächennutzungsplanänderung "Kleine Höhe" Errichtung 
einer Maßregelvollzugsklinik in Wuppertal berücksichtigt in seiner Bewertung der 
Auswirkungen durch den Bau einer Forensik und insbesondere in seinen 
vorgegebenen Ausgleichsmaßnahmen nicht korrekt den Umstand, daß im 
offengelegten Flächennutzungsplan die „Restfläche Kleine Höhe“ weiterhin als 
„Gewerbliche Baufläche“ ausgewiesen ist und somit durch Gewerbe-Bebauung 
beeinträchtigt werden kann. Somit kommen Bewertung der Beeinträchtigungen als 
auch Bewertung der Wirkung der vorgegebenen Maßnahmen teilweise zu einem 
falschen Ergebnis. 
Der Umweltbericht muß dahingehen zwingend korrigiert werden oder die „Restfläche“ 
muß dauerhaft als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden (Korrektur des 
FNP). 
 
 
Wenn das Entwicklungspotential des Standortes Lichtscheid hinsichtlich  
„Wohnzwecke“ als Argument für eine Standortentscheidung genutzt wird (Erwähnung 
auf Seite 65 des Umweltberichtes, so muß konsequenterweise auch das ökologische 
Potential der Kleinen Höhe berücksichtigt und im Umweltbericht entsprechend 
gewürdigt werden. In dieser Hinsicht ist der Umweltbericht unvollständig und zu 
ergänzen.  
 
 
Ich bitte Bestätigung des Eingangs dieses Einspruches und um Stellungnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß,  

 



 Wuppertal, den 6.9.2017 
            

         
An  

Ressort Bauen und Wohnen,  
Rathaus Wuppertal-Barmen,  
Johannes-Rau-Platz 1,  
42275 Wuppertal 
 

 

 

EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans sowie zum  
Bebauungsplan 1230 – Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe 
Stellungnahme zur „Würdigung  der  bislang  zum  Bebauungsplan  1230 – 
Maßregelvollzugsklinik  – eingegangenen Stellungnahmen“ 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lege ich Widerspruch ein gegen die geplante und offengelegte 
Flächennutzungsplanänderung 103 und gegen den Bebauungsplan 1230. 
Dieser Einspruch basiert auf den nachfolgenden Ausführungen zur  „Würdigung  der  
bislang  zum  Bebauungsplan  1230 – Maßregelvollzugsklinik  – eingegangenen 
Stellungnahmen.“ 
 
 
Zu Würdigung zu 1.1  
Einleitung  
 
Zur Untermauerung der jeweiligen eigenen Einschätzungen hat die Bürgerinitiative 
„Kleine Höhe“ eine eigene Standortalternativprüfung durchgeführt, die allerdings von 
der Bürgerinitiative „Keine Forensik auf Lichtscheid“ deutlich kritisiert wird. Auf eine 
detaillierte Wiedergabe der jeweiligen einzelnen für- und widerstreitenden Argumente 
soll hier verzichtet werden, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, die BIs 
gegeneinander auszuspielen.  
 
Zu einen wird hier das Ergebnis des Standortvergleiches der BI Kleine Höhe 
verschwiegen, gleichzeitig wird aber erwähnt, daß die BI Lichtscheid diesen 
Standortvergleich deutlich kritisiert – ohne darauf einzugehen, worauf sich die 
„deutliche“ Kritik konkret bezieht. Diese Darstellungsweise, die dann noch damit 
gerechtfertigt wird, man wolle die BIs nicht gegeneinander ausspielen, läßt eindeutig 
den parteiergreifenden Charakter der Vorgehensweise durch die Verwaltung 
erkennen und hält dem Anspruch einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem  
Thema Standortvergleich / Alternativstandorte nicht stand.  
Der Standortvergleich der BI Kleine Höhe zu den Standorten Kleine Höhe und 
Lichtscheid  ist der einzig existierende, der sich dem Thema umfassend widmet – 



basierend auf einem von der Stadt Wuppertal selbst genutzten Verfahren. Auf diesen 
in dem Offenlegungsverfahren nicht einzugehen, ist ein inhaltlicher und formeller 
Mangel des Offenlegungsverfahrens, der zu korrigieren ist. 
 
 
Zu a) Standortprüfung durch das Land NRW  
Das Land NRW ist in der Pflicht in ausreichender Anzahl Plätze zur Unterbringung 
und Betreuung von forensischen Patienten zur Verfügung zu stellen. Die Anzahl 
ergibt sich aus den ermittelten Bedarfen unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Vorgaben wie dem Maßregelvollzugsgesetz NRW. Gemäß der Landesleitlinie, die 
Unterbringungsplätze dezentral in der Fläche zu verteilen, sind in den jeweiligen 
Landgerichtsbezirken die benötigten Plätze vorzuhalten. Diesbezüglich ist 
festzuhalten, dass (u.a.) in dem Landgerichtsbezirk Wuppertal ein Defizit vorliegt, 
welches durch den Neubau einer Maßregelvollzugsklinik kompensiert werden muss.  
 
Diese Landesleitlinie wird nirgendwo als Quelle angegeben. Da sie die Ursache für 
die hier offengelegte Planung ist, muß diese Landesleitlinie zwecks 
Nachprüfungsmöglichkeit als Quellenangabe angegeben werden. 
 
 
Zur zitierten Landesleitlinie 
Desweiteren wurde mehrfach (auch durch die ehemalige Gesundheitsministerin 
Steffens) der Zweck dieser Landesleitlinie in Vorträgen und Argumentationen so 
dargestellt, daß damit eine Verteilung der „Belastung“ angestrebt würde.  
Genau dieser Zweck wird aber nicht erreicht, wenn die Forensik in Wuppertal 
angesiedelt wird. Das Gegenteil wird erreicht, wenn im Landgerichtsbezirk Wuppertal 
nur ein Standort (Kleine Höhe) als geeignet dargestellt wird, und dann auf Grund 
dieser Landesleitlinie die Forensik eben genau in der Stadt Wuppertal errichtet 
würde, die schon die JVA Simonshöfchen und die JVA Ronsdorf aufweist – und dann 
wegen der Landesleitlinie (die ja zu einer Verteilung der Belastung führen soll) mit 
der Forensik eine weitere derartige Einrichtung hinzu bekäme. 
Insofern ist die Grundlage der offengelegten Planung in Frage zu stellen und die 
Planung selbst hat somit offensichtlich keine gerechtfertigte Basis. Das komplette 
Verfahren zur Forensik auf der Kleinen Höhe muß in diesem Punkte hinterfragt 
werden und kann ohne eine Aufklärung nicht rechtsverbindlich fortgesetzt werden. 
 
 
Zu Bedeutung der Wohnbaupotentialfläche Lichtscheid (Seite 16) 
 
„Die Wohnbaupotentialfläche Müngstener Straße wurde nicht im 
Handlungsprogramm Wohnen aus 2009 benannt, da zu diesem Zeitpunkt die 
Nutzungsaufgabe durch die Bereitschaftspolizei noch nicht bekannt  war. „  
 
Diese Darstellung ist nicht richtig. Seit 2007 war bekannt, daß die Bereitschaftspolizei 
in Erwägung zog, den Standort Lichtscheid aufzugeben.  
Am 22. Oktober 2012 informiert die Ex Ministerin Steffens die Stadt Wuppertal, daß 
die Wahl für den Forensik-Standort auf Lichtscheid gefallen ist.  (Am 30. Oktober 
bietet Ex OB Jung der Ex Ministerin Steffens die Kleine Höhe als Standort an) 
  



„Spätestens  mit  der  internen  Fortschreibung  der  Wohnbauflächenpotentiale  in  
2013 wurde die Liegenschaft jedoch als wichtige und zudem größte 
Wohnbaupotentialfläche Wuppertals erfasst.“ 
 
Dieser zeitliche Zusammenhang legt nahe, daß es bei der Argumentation mit Hilfe 
des Wohnbauflächenpotentials Lichtscheid in erster Linie um die Abwehr des 
drohenden Zugriffs des Landes auf Lichtscheid für die Errichtung einer Forensik geht. 
(Dieser Eindruck wird im Übrigen durch die dann folgende Vorgehensweise von 
Wirtschaftsausschuß und Stadtrat bekräftigt.) 
 
 
Zu Kleine Höhe (Seite 17) 
„Die aktuellen Erkenntnisse aus dem Prozess der Regionalplan - Neuaufstellung 
machen deutlich, dass der Verlust einer Teilfläche oder auch der Gesamtfläche der 
Kleinen Höhe weder im eigenen Stadtgebiet noch in den angrenzenden 
Nachbarstädten gedeckt werden kann. Eine Aussage die auch auf das 
Wohnbauflächendefizit zutrifft. „ 
 
Warum wurde dieser Umstand nicht genutzt,  um argumentativ einer Forensik  in 
Wuppertal dem Land gegenüber zu widersprechen ? (Dies ist neben der verfehlten 
Intention der Landesleitlinie ein weiteres Argument gegen eine Forensik im 
Stadtgebiet Wuppertal.) 
 
 
Zu Anderweitige Flächen des Landes im Stadtgebiet (Seite 17 u. 18) 
„Die JVA Ronsdorf wurde im Jahr 2011 fertig gestellt. Das Areal weist eine Größe 
von ca. 24 ha auf. Als Flächenreserve stehen ca. 6,3 ha zur Verfügung. Dieser 
Teilbereich ist als neuer Standort für die Be- 
reitschaftspolizei vorgesehen, der von dem Standort Lichtscheid verlagert werden 
soll. Entsprechend stehen diese Flächen faktisch nicht zur Verfügung, da andere 
Nutzungsabsichten des Landes für diese  
Flächen bestehen. Innerhalb des geltenden Bebauungsplanes 1115V ist der o.a. 
Bereich auch mit einer entsprechenden Flächenzuweisung für die 
Bereitschaftspolizei festgesetzt.“ 
 
Wurde mit dem Land darüber verhandelt,  die Flächenreserve für die Forensik nutzen 
zu können ? (Synergieeffekte). Mit welchem Ergebnis ? 
Wie kann der Bebauungsplanes 1115V so geändert / neu aufgestellt werden, daß die 
Errichtung einer Forensik dort möglich ist ? 
Mit dem heutigen Wissen, daß möglicherweise unverbrauchte Landschaft mit der 
Wertigkeit der Kleinen Höhe für eine Forensik geopfert werden würde,  würden die 
Umzugspläne der Bereitschaftspolizei heute sicher anders bewertet werden und 
möglicherwiese anders ausfallen. Diese Option darf nicht ungeprüft bleiben. 
 
 
Zu Umweltbelange allgemein (Seite 18) 
„Der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff in die Natur- und Landschaft ist unter 
den ausgeführten strategischen Erwägungen aber gerechtfertigt, obwohl mit der 
Fläche Lichtscheid eine ökologisch weniger empfindliche Fläche zur Verfügung 
steht.“ 
 



Dies ist eine subjektive, wertende Aussage, die, so wie sie hier formuliert ist, 
offensichtlich die Auffassung der Befürworter von „Kleine Höhe als Forensik 
Standort“ widerspiegelt. 
Obwohl die Formulierungsweise dies suggerieren soll, ist die oben zitierte Aussage 
keine sachliche, objektive Bewertung oder Tatsachenfeststellung. 
Teile des Stadtrates, alle Vertreter der Naturschutzverbände, die Bezirksvertretung 
Üllendahl-Katernberg sowie Teile der Bevölkerung (Einwohner Wuppertals, als auch 
Einwohner der Stadt Velbert) werten dies anders: Es ist nicht mehr gerechtfertigt, auf 
Kosten von Landschaft, Natur, landwirtschaftlichen Nutzflächen einen Forensik-
Standort festzulegen, um sich Wohnbauflächenpotential an anderer Stelle zu sichern. 
 
 
 Zu Würdigung zu 1.3 (Seite 23) 
Entsprechend ist eine „Entwicklung“ der Fläche zu einem Naturschutzgebiet oder 
auch nur die Entlassung der Fläche aus dem temporären Landschaftschutz nicht mit 
der strategischen Stadtentwicklung und deren Aufgaben vereinbar und sinnvoll. 
 
An dieser Stelle fehlt leider der Hinweis, daß die o.g. „Entwicklung“ im Gegensatz zu 
den hier suggerierten städtischen Zielen der strategischen Stadtentwicklung jedoch 
den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens dient, sowie vieler weiterer 
Richtlinien und Gesetze, bis hin zum LandesNaturschutzgesetz NRW. 
 
 
Zu Würdigung zu 1.7 (Seite 26) 
Was ist eine „vertragslose Nutzung, die jederzeit kündbar ist.“ ? 
Und ist das rechtskonform ? 
 
 
 
Ich bitte um Bestätigung des Eingangs dieses Einspruches und um Stellungnahme. 
Rechtliche Schritte, sollten die oben vorgebrachten Widersprüche nicht geklärt 
werden, behalte ich mir vor. 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß,  

 



 Wuppertal, den 6.9.2017 
            

         
An  

Ressort Bauen und Wohnen,  
Rathaus Wuppertal-Barmen,  
Johannes-Rau-Platz 1,  
42275 Wuppertal 
 

 

 

EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans sowie zum  
Bebauungsplan 1230 – Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe 
Stellungnahme zur Würdigung  der  bislang  zum  Bebauungsplan  1230 – 
Maßregelvollzugsklinik  – eingegangenen Stellungnahmen 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lege ich Widerspruch ein gegen die geplante und offengelegte 
Flächennutzungsplanänderung 103 und gegen den Bebauungsplan 1230. 
 
Die Information der Bürger im Rahmen der „Frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit“  zur hier beantragten Offenlegung der 103. Änderung des  
Flächennutzungsplanes und zum Verfahren bzgl. des  Bebauungsplanes 1230 ist in 
Hinsicht auf Transparenz zu den Verfahrensabläufen, zu den Terminen, in Hinsicht 
auf Einflußmöglichkeit der Bürger vollkommen unzureichend. 
 
Das in den Flyern skizzierte Verfahren ist für den Bürger undurchsichtig, die 
Reihenfolge der Abläufe (z.B. Regionalplanung, Flächennutzungsplanung, 
Bauplanung) unkonkret, die Terminstrecken stimmen im nachhinein betrachtet nicht. 
 
Es fehlen Protokolle zu Gesprächsrunden beim OB Mucke. 
Die FAQ wurden einseitig und parteiergreifen erstellt und formuliert. 
Frühzeitige Informationen aus der Verwaltung zu anstehenden Abläufen: 
Fehlanzeige. Informationen zu eingegangenen Gutachten und Stellungnahmen: 
lückenhaft. 
 
Dem gesamten Verfahren mangelt es an der gebotenen Transparenz,  teilweise an 
der Sachlichkteit (bzgl. Standortauswahl und –Entscheidung) sowie an der 
Sorgfältigkeit (s. Stellungnahmen zum Umweltbericht und zur Würdigung  der bislang  
zum  Bebauungsplan  1230  –  Maßregelvollzugsklinik  – eingegangenen 
Stellungnahmen.) 
Die formelle und die inhaltliche Qualität des Planungsverfahrens ist somit in Zweifel 
zu ziehen und das Verfahren ist entsprechend nachzubessern. 
 
 



Ich bitte um Bestätigung des Eingangs dieses Einspruches und um Stellungnahme. 
Rechtliche Schritte behalte ich mir vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß,  

 



 Wuppertal, den 8.9.2017 
            

         
An  

Ressort Bauen und Wohnen,  
Rathaus Wuppertal-Barmen,  
Johannes-Rau-Platz 1,  
42275 Wuppertal 
 

 

 

EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans sowie zum  
Bebauungsplan 1230 – Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe 
Ausstehender sachlicher und umfassender Standortvergleich 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lege ich Widerspruch ein gegen die geplante und offengelegte 
Flächennutzungsplanänderung 103 und gegen den Bebauungsplan 1230. 
 
 
Aus dem Gespräch  
Gespräch der Bürgerinitiativen/lokalen Interessenvertreter mit  
Frau Gesundheitsministerin Steffens 
zur geplanten Ansiedlung einer Klinik des Maßregelvollzugs (Forensik) am 
01.06.2016 (18.00 –19.30 Uhr) im Rathaus Barmen 
 
„15. Frage  BI  Lichtscheid: 
Gibt  es  neben  der  bebauungsplanrechtlichen  Unterschiede  bzw.  
Eigentumsverhältnisse Aspekte,    die    Sie   zur   Priorisierung   des   Geländes   an 
der Müngstener Straße führen? Wenn: Welche? 
Antwort Stadt Wuppertal:� 
Aktuell kann eine solche Bewertung nicht vorgenommen werden, weil die Grundstü- 
cke nicht fertig entwickelt vorliegen.“ 
 
Wie läßt sich diese Aussage (Antwort der Stadt Wuppertal) unter dem Umstand 
erklären, daß seit dem 25.10.2012 beginnend mit Ex OB Jung die Vertreter der 
Fraktionen CDU und SPD im Stadtrat bis heute bei jeder Gelegenheit behaupten, im 
Vergleich mit Lichtscheid sei die Kleine Höhe besser geeignet für einen Forensik-
Standort ? Das Prüfverfahren zur Eignung der Kleinen Höhe ist bis heute (2017) nicht 
abgeschlossen und doch wurde politisch bereits 2012 vorentschieden, daß die Kleine 
Höhe für den Forensik-Standort vorgesehen werden soll – ohne Vorliegen der 
notwendigen Informationen und ohne Durchführung eines sachlichen 
Abwägungsprozesses. 
Wenn die zur Zeit andauernden Prüfungen im Rahmen des Offenlegungsverfahrens 
die Rechtskräftigkeit der 103. FNP-Änderung nachweisen, ist damit nicht mehr und 



nicht weniger festgestellt, daß prinzipiell zwei Standorte für die Forensik in Frage 
kommen: Lichtscheid und die Kleine Höhe. 
Danach muß  - wie bereits wiederholt gefordert – ein sachlicher Abwägungsprozeß 
durchgeführt werden, der die beiden Standorte nach verschiedenen gewichteten 
Kriterien vergleicht. Ein Beispiel dafür ist die von der Stadt Wuppertal durchgeführte 
Untersuchung zum Standort der BHC-Arena. Die BI Kleine Höhe hat dieses 
Verfahren auf die beiden in Diskussion befindlichen Standorte für die Forensik 
angewendet mit eindeutigem Ergebnis: Lichtscheid wäre ist besser geeignet. Es ist 
nicht nachvollziehbar, daß die Stadt die Sorgfalt, die sie beim 
Standortauswahlverfahren für eine Sportstätte hat walten lassen, für eine  
Entscheidung  mit sicher höherer Tragweite sträflich vermissen läßt. 
Bis heute bleiben Kommunalpolitik und Verwaltung eine Antwort hierauf schuldig. 
Das deutet darauf hin, daß es sich bei den gefallenen Vorentscheidungen um 
gelungene  Einflußnahme und um die Wahrung von Interessen handelt, die nicht 
öffentlich behandelt werden sollen.  
Diese Umstände und die Vorgehensweise seit dem 25.12.2017 verurteile ich aufs 
schärfste.  
Ich behalte mir hiermit rechtliche Schritte vor, sollte die Forensik auf der Kleinen 
Höhe realisiert werden mit den damit verbundenen Umwelt-Beeinträchtigungen  und 
im Nachhinein Aspekte bekannt werden, die auf einen nicht kommunalplanungs-
konformen Ablauf hindeuten. 
 
Ist eigentlich die Verfügbarkeit des Geländes auf Lichtscheid für Wohnbebauung 
seitens des Eigentümers (Land NRW ?) bestätigt (unter dem Vorbehalt natürlich, daß 
die Kleine Höhe für die Forensik gesichert ist) ? 
 
 
Ich bitte um Bestätigung des Eingangs dieses Einspruches und um Stellungnahme. 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß,  

 





























































 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



































































































Von:   
Gesendet: Freitag, 8. September 2017 21:58 
An: Walter Marc 
Betreff: EINGABE zur geplanten 103. Änderung des Flächennutzungsplans (1230) – 
Maßregelvollzugsklinik/ Kleine Höhe 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken und Einwände gegen die geplanten Änderungen 
an der Kleinen Höhe geltend machen und ins Verfahren einbringen. 

1. Konflikt mit vorhandenen Einrichtungen 

In unmittelbarer Nähe der Kleinen Höhe ist eine Kinder- und Jugendpsychatrische Einrichtung und 
Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen sich viele Opfer in unterschiedlichen Stadien der 
Bewältigung eines Traumas befinden. Die BDA mag ihre Gründe haben, sich nicht gegen das 
Projekt zu sperren - aber deshalb machen sich doch viele Menschen Gedanken darüber, was es bei 
den Kindern auslösen mag, wenn sie so nah vor der Haustür mit einer Einrichtung, in der auch 
Gewalttäter sind, konfrontiert werden.  

2. Naherholung 

Die Kleine Höhe wird von den Anwohnern intensiv genutzt: Besonders bei gutem Wetter wird hier 
gejoggt, spazieren gegangen, der Hund ausgeführt, Fahrrad und Inliner gefahren. Die wenigen 
Autos werden durch ein Schild aufgefordert Schritt zu fahren. Wie viele Kinder haben hier das 
Dreirad-, Roller- und Fahrrad fahren erlernt? Die Kleine Höhe ist wie eine "Trasse in der Natur" 
direkt vor unserer Haustür, und wir nutzen sie weidlich: Wuppertaler, Nevigeser und auch 
Wülfrather. Es gibt sogar Marienprozessionen die dort entlang gehen. 

3. Landwirtschaft 

Der Bauer, der diese Fläche bewirtschaftet, hat es bereits erlebt: Durch den Bau des Gefängnis am 
Simonshöfchen verlor er die wirtschaftliche Nutzung an Fläche, und hier soll er nun wieder Opfer 
des Landfraßes werden. Und ja, 5 Hektar spielen da durchaus eine Rolle. 
Soll es noch schwieriger werden, an bezahlbare Produkte, die wirklich in unserer Region gewachsen 
sind, zu kommen? Ein Problem, das die Lichtscheider Bürger möglicherweise nicht bewegt, aber für 
viele Wuppertaler sehr wohl ein Thema ist. 

4. Natur und Umwelt 

Für die Bürger aus Neviges, ebenfalls Anwohner der Kleinen Höhe ergibt sich ein weiteres Problem. 
Die Natur dient als Sickerfläche für Wasser, und kann an manchen Tagen die Regenmengen kaum 
aufnehmen. Jede Reduzierung der Landfläche ist hier zu viel. Das würde dann vermutlich durch 
Wasserauffangbecken kompensiert werden - eine weitere Zerstörung der Natur. 
Sowohl Landes- als auch Bundesweit sind wir da eigentlich weiter, da wird renaturiert, 
vorangegangene Naturzerstörung mit teuren Maßnahmen wieder zurückgebaut 

5. Kosten 

Dass der Stadt die Bebauung in den vergangenen 40 Jahren nicht gelungen ist, liegt sicher auch 
daran, das kein privater Investor dazu bereit war, die enormen Kosten für die Erschließung unter 
den gegebenen in vielfältiger Richtung schwierigen Bedingungen zu zahlen. Nun, da das Geld 
stattdessen vom Land, und somit vom Steuerzahler kommen soll, scheinen diese Erwägungen 
keine Rolle mehr zu spielen - wie kann das sein? Warum ist so selten ausreichend Geld da, um 
sinnvolle und wichtige Projekte zu finanzieren - und hier ist das kein Problem? Wenn das die 
gesetzliche Lage ist, läuft für mich hier deutlich etwas falsch. 

Mit freundlichen Grüßen 

 



 

 

 

 



 



 



Untersuchung von Standortalternativen für eine forensische Klinik in Wuppertal
1.0 Einleitung

Nachdem das Gesundheitsministerium des Landes NRW aus 32 geprüften Grundstücken die Müngstener
Straße  als  den  am  besten  geeigneten  Standort  bekannt  gab,  hat  die  Stadt  Wuppertal  eine  politische
Entscheidung getroffen, dem Land die Kleine Höhe als „besser geeigneten Standort“ anzubieten.

Da es die Stadt Wuppertal ablehnt, die beiden Standorte auf Grundlage sachlicher Kriterien zu vergleichen,
hat  sich  die  Bürgerinitiative  Kleine  Höhe  (www.kleinehoehe.de)  entschieden,  die  Standortalternativen
Müngstener Straße und Kleine Höhe zu untersuchen.

In  Anlehnung  an  die  „Untersuchung  von  Standortalternativen  für  eine  Mehrzweckhalle  des  BHC  im
Bergischen  Städtedreieck“  von  2016  hat  die  Bürgerinitiative  Kleine  Höhe  Steckbrief  der  potentiellen
Standorte erstellt und in einer Matrix die Kriterien und Gewichtung zusammengefasst.

2.0 Kriterien, Gewichtung, Unterkriterien

Insgesamt werden die Standorte jeweils nach folgenden Kriterien betrachtet
• Anbindung Verkehr (60 % MIV, 30 % ÖPNV und 10 % Fuß/ Rad)
• Planungssicherheit
• Bebaubarkeit
• Grundstücksverfügbarkeit
• Eingriff in den Naturhaushalt
• Immissionsschutz
• Flächenaufbereitung
• Kompensationsaufwand
• Konkurrierende Planungen
• Übereinstimmung mit den Flächennutzungsplan-Zielen

Die einzelnen Kriterien werden mit Punkten von 0 bis 4 bewertet.

3.0 Erläuterung der einzelnen Kriterien

Anbindung Verkehr

Anbindung   MIV   (x 0,6)
Die Qualität der Anbindung an das überregionale Straßennetz (A 1, A3, A 46, A 535, L 74, L 418/ 419n)
bemisst sich in erster Linie durch die Nähe zu einem Autobahnanschluss, aber auch durch die Qualität der
Zufahrtsstraßen.

• 4 = Unmittelbarer Autobahnanschluss < 2 km
• 3 = Nächster Autobahnanschluss 2 km bis < 4 km über klassifizierte Straßen ohne Durchfahrt durch 

Siedlungsbereich mit vorwiegender Wohnnutzung
• 2 = Nächster Autobahnanschluss 4 bis 10 km über klassifizierte Straßen ohne Durchfahrt durch 

Siedlungsbereich mit vorwiegender Wohnnutzung
• 1 = Nächster Autobahnanschluss 2 bis 10 km über klassifizierte Straßen mit Durchfahrt durch 

Siedlungsbereich mit vorwiegender Wohnnutzung
• 0 = Nächster Autobahnanschluss > 10 km oder mehr als 1.000 m über nicht klassifizierte 

Stadtstraßen oder Benutzung von Wohnstraßen

Anbindung  Ö  PNV     (x 0,3)
Für die Erreichbarkeit der Klinik mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist insbesondere die Nähe zu Haltepunkten
des  Schienenverkehrs  vorteilhaft.  Darüber  hinaus  wird  die  Qualität  über  das  Angebot  von  Buslinien
bestimmt.

• 4 = Nächster OPNV- Haltepunkt < 1.000 m und mind. 3 bestehende Buslinien < 500 m
• 3 = Nächster OPNV- Haltepunkt 1.000 m bis < 3.000 m und mind. 3 bestehende Buslinien < 500 m,

wovon 1 Linie die Verknüpfung mit der Schiene gewährleisten muss

Seite 1 von 9

Stellungnahme der Bürgerinitiative Kleine Höhe zur



Untersuchung von Standortalternativen für eine forensische Klinik in Wuppertal
• 2 = Nächster OPNV- Haltepunkt 1.000 m bis < 3.000 m und mind. 1 bestehende Buslinie < 500 m,

die die Verknüpfung mit der Schiene gewährleisten muss
• 1 = Nächster OPNV- Haltepunkt > 3.000 m und mind. 3 bestehende Buslinien < 500 m
• 0 = Nächster OPNV- Haltepunkt > 3.000 m und weniger als 3 bestehende Buslinien < 500 m

Anbindung   Fuß/ Rad   (x 0,1)
Eine  qualitätsvolle  Erreichbarkeit  für  Fußgänger  und  Radfahrer  gewinnt  zunehmend an  Bedeutung.  Als
maßgebend  bewertet  werden  die  Nähe  zum  regionalen  Hauptradwegenetz  und  die  topografischen
Gegebenheiten auf den Zufahrtswegen.

• 4 = Bis zu 500 m zum Anschluss an das regionale Hauptradwegenetz
• 3 = Anschluss an das regionale Hauptradwegenetz 500 m bis < 1.000 m über topografisch günstige

Wege
• 2 = Anschluss an das regionale Hauptradwegenetz > 1.000 m, topografisch günstige Erreichbarkeit

in urbanem Umfeld
• 1 = Topografisch ungünstige Erreichbarkeit, keine Radinfrastruktur
• 0 = Topografisch besonders ungünstige Erreichbarkeit, keine Radinfrastruktur

Planungssicherheit
Die Landesregierung braucht Planungssicherheit für den Bau einer forensischen Klinik, um den Bedarf an
Krankenhausplätzen zur Verfügung stellen zu können

• 4 = keine Unwägbarkeiten bei der Planung und Durchführung des Bauvorhabens zu erwarten
• 3 = geringe Unwägbarkeiten bei der Planung und Durchführung des Bauvorhabens zu erwarten
• 2 = vertretbare Unwägbarkeiten bei der Planung und Durchführung des Bauvorhabens zu erwarten
• 1 = größere Unwägbarkeiten bei der Planung und Durchführung des Bauvorhabens zu erwarten
• 0 = erhebliche Unwägbarkeiten bei der Planung und Durchführung des Bauvorhabens zu erwarten

Bebaubarkeit
Beide Standorte sind topografisch und von der Größe für den Bau einer forensischen Klinik geeignet. Es wird
ein entsprechender Flächennutzungsplan und Bebauungsplan benötigt.

• 4 = Bau einer forensischen Klinik planungstechnisch problemlos umsetzbar
• 3 = Bau einer forensischen Klinik mit geringem planungstechnischem Aufwand umsetzbar
• 2 = Bau einer forensischen Klinik mit vertretbarem planungstechnischem Aufwand umsetzbar
• 1 = Bau einer forensischen Klinik mit höherem planungstechnischem Aufwand umsetzbar
• 0 = Bau einer forensischen Klinik mit erheblichem planungstechnischem Aufwand umsetzbar

Erschließungsaufwand
Eine  forensische  Klinik  bedarf  einer  Ver-  und  Entsorgung  mit  Wasser,  Abwasser,  Regenwasser,  Strom,
Kommunikationsleitungen und ggf. Gas. 

• 4 = alle Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden -
• 3 = Bau einer forensischen Klinik mit geringem planungstechnischem Aufwand umsetzbar
• 2 = Bau einer forensischen Klinik mit vertretbarem planungstechnischem Aufwand umsetzbar
• 1 = Bau einer forensischen Klinik mit höherem planungstechnischem Aufwand umsetzbar
• 0 = Bau einer forensischen Klinik mit erheblichem planungstechnischem Aufwand umsetzbar

Grundstücksverfügbarkeit
Aufgrund  der  möglichst  zeitnahen  Umsetzung  stellt  die  eigentumsrechtliche  Verfügbarkeit  des
Grundstückes ein wichtiges Kriterium dar.

• 4 = Sofortige Verfügbarkeit geklärt, da die erforderlichen Grundstücke komplett im Eigentum der
Stadt oder des Landes NRW liegen

• 3 = Kurzfristige Verfügbarkeit geklärt, da die erforderlichen Grundstücke teils im Eigentum der Stadt
oder  des  Landes  NRW  liegen  und/  oder  eine  prinzipielle  kurzfristige  Veräußerungsbereitschaft
sonstiger privater Eigentümer besteht
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Untersuchung von Standortalternativen für eine forensische Klinik in Wuppertal
• 2 = Mittelfristige Verfügbarkeit geklärt, da die erforderlichen Grundstücke weitgehend im Eigentum

privater Eigentümer liegen und bei denen eine prinzipielle mittelfristige Veräußerungsbereitschaft
besteht

• 1 = Veräußerungsbereitschaft der privaten Eigentümer noch nicht geklärt
• 0 = Veräußerungsbereitschaft relevanter privater Eigentümer nicht vorhanden.

Eingriff in den Naturhaushalt
Die  Minimierung  des  mit  dem  Vorhaben  verbundenen  Eingriffs  in  den  Naturhaushalt  stellt  einen
wesentlichen Aspekt der Alternativprüfung dar. An jedem der in Frage kommenden Standorte erscheint das
Vorhaben grundsätzlich umsetzbar, sodass die voraussichtliche Schwere des Eingriffes in den Naturhaushalt
maßgeblich ist für die Bewertung. Die Inanspruchnahme von Freiraum, der bisher im Flächennutzungsplan
nicht als Baufläche ausgewiesen ist, kommt nicht in Betracht.

• 4 = Umnutzung eines bereits baulich geprägten Grundstückes im planungsrechtlichen Innenbereich
ohne erkennbare Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und Darstellung als Baufläche im FNP

• 3 = Umnutzung eines bereits baulich geprägten Grundstückes im planungsrechtlichen Innenbereich
mit erkennbar geringen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und Darstellung als Baufläche im
FNP

• 2 = Arrondierungsfläche des bestehenden Siedlungsraumes im planungsrechtlichen Außenbereich
mit erkennbar normalen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und Darstellung als Baufläche im
FNP

• 1 = Ergänzungsfläche zum bestehenden Siedlungsraum im planungsrechtlichen Außenbereich mit
erkennbar hohen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und Darstellung als Baufläche im FNP

• 0  =  solitäre  Lage  im  Außenbereich  mit  erkennbar  gravierenden  Beeinträchtigungen  des
Naturhaushaltes und/ oder fehlender Darstellung als Baufläche im FNP

Immissionsschutz
Eine forensische Klinik ist ein Krankenhaus und erfordert entsprechenden Schutz vor Lärmimmissionen. Es
werden die Lärmemissionen durch den Kraftfahrzeugverkehr, durch bestehende gewerbliche Ansiedlungen,
durch landwirtschaftliche Fahrzeuge und durch sonstige Emissionsquellen wie z.B. Flugzeuge bewertet.

• 4 = Es sind keine schallschutztechnischen Anforderungen für das Vorhaben zu erwarten.
• 3  =  Die  schallschutzrechtlichen  Anforderungen  können  voraussichtlich  mittels  baulicher

Maßnahmen eingehalten werden.
• 2  =  Die  schallschutzrechtlichen  Anforderungen  können  voraussichtlich  mittels  baulicher

Maßnahmen und Nutzungseinschränkungen eingehalten werden.
• 1 = Die schallschutzrechtlichen Anforderungen können voraussichtlich nur mittels hohem Aufwand

bei den baulichen Maßnahmen und hohen Nutzungseinschränkungen eingehalten werden.
• 0  =  Die  schallschutzrechtlichen  Anforderungen  können  voraussichtlich  nicht  bzw.  nur  mit

unvertretbar  hohem  Aufwand  und  ganz  gravierenden  Nutzungseinschränkungen  eingehalten
werden

Flächenaufbereitung
Die abzuschätzende Höhe für Aufwendungen zur Flächenaufbereitung richtet sich nach ggf. vorhandenem
Gebäudebestand  und/  oder  Bodenverunreinigungen  sowie  die  Aufwendungen  für  die  (technische)
Erschließung

• 4 = Bislang baulich ungenutztes Grundstück, ohne Altlasten, kein Abbruchaufwand, sehr geringer
Erschließungsaufwand

• 3  =  Bislang  baulich  gering  genutztes  Grundstück,  ohne  Altlasten,  geringer  Abbruchaufwand,
geringer Erschließungsaufwand

• 2 = Bislang baulich genutztes Grundstück, keine gravierenden Altlasten, mittlerer Abbruchaufwand,
mittlerer Erschließungsaufwand

• 1  =Bislang  baulich  genutztes  Grundstück,  hohe  Aufwendung  für  Altlastensanierung,  hoher
Abbruchaufwand, hoher Erschließungsaufwand

• 0  =  Bislang  baulich  genutztes  Grundstück,  sehr  hohe  Aufwendung  für  Altlastensanierung,  sehr
hoher Abbruchaufwand, sehr hoher Erschließungsaufwand
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Kompensationsaufwand
Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind grundsätzlich zu unterlassen
(Vermeidungsgebot); unvermeidbare Eingriffe sind auszugleichen. Der Umfang der erforderlichen
Kompensationsmaßnahmen richtet sich nach dem Umfang und der Intensität der zu erwartenden
Eingriffe

• 4 = kein Kompensationsaufwand erforderlich
• 3 = geringer Kompensationsaufwand erforderlich
• 2 = vertretbarer Kompensationsaufwand erforderlich
• 1 = höherer Kompensationsaufwand erforderlich
• 0 = erheblicher Kompensationsaufwand erforderlich

Konkurrierende Planungen
Für  beide  Standortalternativen  bestehen  unterschiedlich  konkrete  Nutzungsabsichten  oder
Stadtentwicklung relevante  Ziele. Je konkreter bereits Planungen für ein anderes Vorhaben bestehen, desto
weniger geeignet erscheint der Standort für das Vorhaben.

• 4 = Keine andersartigen Nutzungsüberlegungen
• 3  =  Keine  konkretisierten  andersartigen  Nutzungsüberlegungen,  andere  prinzipiell  in  Betracht

kommende Nutzungen können andernorts realisiert werden
• 2 = Konkretisierte Nutzungsüberlegungen, die mit Einschränkungen bzw. Aufwendungen andernorts

realisiert werden können
• 1 =  Konkrete  Nutzungsabsichten mit  Bedeutung für  die  Stadtentwicklung,  die  nur  schwierig  an

anderer Stelle realisiert werden können
• 0 = Konkretes Bauvorhaben mit Bedeutung für die Stadtentwicklung, was überhaupt nicht und/

oder aufgrund seines zu weit fortgeschrittenen Realisierungsstadiums nur mit ganz erheblichem
Mehraufwand an anderer Stelle realisiert werden könnte

Übereinstimmung mit den Flächennutzungsplan-Zielen  
Bei  der  Aufstellung  von  Bauleitplänen  sind  insbesondere  folgende  Abwägung  relevante   Belange  zu
berücksichtigen.
✔ die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
✔ die Belange des Umweltschutzes,  [...],  des Naturschutzes  und der  Landschaftspflege,  insbesondere des

Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft und des Bodens [...] sowie das Klima
• 4 = volle Übereinstimmung mit den FNP- Zielen
• 3 = geringe Abweichungen zu den Zielen des FNP
• 2 = vertretbarer Abweichungen zu den Zielen des FNP
• 1 = größere Abweichungen zu den Zielen des FNP
• 0 = erhebliche Abweichungen zu den Zielen des FNP
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Kleine Hohe (4,5 ha)

Anbindung MIV Ca. 3 km zur AS Wülfrath (A 535) über L 355 ohne Beeinträchtigung von
Wohnsiedlungsbereichen.
Ca.  4  km  zur  AS  W.-Katernberg  (A  46)  über  L  427  durch
Wohnsiedlungsbereiche.

Anbindung ÖPNV Der  S9-Haltepunkt  Velbert-Rosenhügel  befindet  sich  in  ca.  1,7  km
Entfernung und wird von den Buslinien 647 und 649 angefahren, von den
allerdings nur die Linie 649 auch samstagabends in Betrieb ist.

Anbindung Fuß/ Rad Durch  die  Lage  auf  den  Nordhöhen  Wuppertals  ist  der  Standort  für
Fußgänger  und  Radfahrer  topografisch  nur  ungünstig  zu  erreichen.  Die
Nordbahntrasse ist ca. 4 km entfernt.

Planungssicherheit Die Machbarkeit des erstmaligen Eingriffs in die bislang unbebaute Fläche
wird durch Gutachten geprüft. Einschränkungen bei Planung, Bau und durch
gerichtliche Anfechtung von Gutachten bilden einen Unsicherheitsfaktor
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Bebaubarkeit Die Stadt Wuppertal will bis Ende 2017 einen Bebauungsplan erstellen. Der

Artenschutz  und  die  Entwässerungssituation  werden  dabei  erhebliche
Mehraufwendungen zur Folge haben.

Grundstücksverfügbarkeit Das  Grundstück  befindet  sich  im  städtischen  Eigentum  und  wäre  sofort
verfügbar.

Eingriff in den Naturhaushalt Ergänzungsfläche zum bestehenden Siedlungsraum im planungsrechtlichen
Außenbereich  innerhalb  einer  im  FNP  dargestellten  gewerblichen
Baufläche.  
Da  eine  versiegelte,  geeignete  Fläche  zur  Verfügung  steht,  wäre  eine
Bebauung ein klarer Widerspruch zum Ziel der Landesregierung NRW, die
Versiegelung im Land zu reduzieren

Immissionsschutz -  Lärmbelastung  durch  Nevigeser  Str.  mit  8.000  Fahrzeugen/Tag  
- Lärmbelastung durch Fluglärm in den Urlaubsmonaten Juli  – September
-  Lärmbelastung  durch  direkt  angrenzende  landwirtschaftliche  Nutzung
(landwirtschaftliche Fahrzeuge, die wetterbedingt auch nachts die Flächen
bearbeiten müssen)

Flächenaufbereitung Bislang  baulich  ungenutztes  Grundstück,  ohne  Altlasten,  kein
Abbruchaufwand, hoher Erschließungsaufwand.

Kompensationsaufwand Der Kompensationsaufwand ist aufgrund der ökologischen Bedeutung der
Fläche nicht unerheblich

Konkurrierende Planungen Alternativ  wird  von  einigen  gesellschaftlichen  Gruppen  und  politischen
Parteien seit Jahrzehnten eine Umwidmung der Fläche in ein permanentes
Landschaftsschutzgebiet gefordert.

Ziele FNP Die  Bebauung  der  Kleinen  Höhe  läuft  den  Zielen  der  Stadt  Wuppertal
formuliert im Flächennutzungsplan fast vollständig zuwider
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Untersuchung von Standortalternativen für eine forensische Klinik in Wuppertal
Lichtscheid

Anbindung MIV Ca.  0,5  km  zum  Autobahnzubringer  L418  ohne  Beeinträchtigung  von
Wohnsiedlungsbereichen.

Anbindung ÖPNV Der  S-Bahn  Haltepunkt  Wuppertal  Barmen  befindet  sich  in  ca.  3  km
Entfernung und wird von der Buslinien 640 angefahren. Diese ist ganztägig
bis nach 24 Uhr in Betrieb.

Anbindung Fuß/ Rad Durch  die  Lage  auf  den  Nordhöhen  Wuppertals  ist  der  Standort  für
Fußgänger und Radfahrer topografisch nur ungünstig zu erreichen.

Planungssicherheit Da die Fläche sich im Eigentum des Landes NRW und somit des Bauherren
des  geplanten  Krankenhauses  befindet,  können  die  Planungen  zur
Ausgliederung der derzeit ansässigen Bereitschaftspolizei und der Bau der
Forensischen Klinik durch die Landesregierung sicher geplant werden.

Bebaubarkeit Das Gelände ist  derzeit  durch die Bereitschaftspolizei  genutzt.  Nach dem
geplanten  Auszug  ist  eine  Neubebauung  ohne  Mehraufwendungen  zu
realisieren.

Grundstücksverfügbarkeit Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes NRW und wäre nach
dem geplanten Umzug der Bereitschaftspolizei sofort verfügbar.

Eingriff in den Naturhaushalt Das Grundstück ist eine bereits eine versiegelte Fläche und der Bau stellt
daher keinen Eingriff in den Naturhaushalt dar.

Immissionsschutz Lärmbelastung  durch  Müngstener  Str.  mit  ?  Fahrzeugen/Tag  
Ansonsten sind keine Lärmbelastungen im Umkreis der Fläche.

Flächenaufbereitung Bislang  baulich  vollständig  Grundstück,  ohne  Altlasten,  aber  mit
Abbruchaufwand, geringer Erschließungsaufwand.

Kompensationsaufwand Der  Kompensationsaufwand  ist  aufgrund  der  nicht  vorhandenen
ökologischen Bedeutung der Fläche nicht vorhanden
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Untersuchung von Standortalternativen für eine forensische Klinik in Wuppertal
Konkurrierende Planungen Alternativ  wird  von  der  Stadt  Wuppertal  der  Plan  einer  hochwertigen

Wohnbebauung vorangetrieben.  Das Land NRW hat sich  bislang nicht zu
einer Nutzung geäußert für den Fall, dass der Bebauungsplan an der Kleinen
Höhe rechtzeitig fertig wird.

Ziele FNP Der Abriss der Gebäude der Bereitschaftspolizei  sowie der Neubau eines
Krankenhauses an gleicher Stelle stellt keinen ökologischen Eingriff in die
Fläche  dar.  Daher  werden  die  umwelt-  und  naturrelevanten  Ziele  des
Flächennutzungsplanes nicht tangiert. Allerdings ist es möglich, dass im Fall
des Verkaufs der Fläche durch das Land NRW an einen Investor das Ziel der
attraktiven Wohnbebauung erfüllt würde.
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Untersuchung von Standortalternativen für eine forensische Klinik in Wuppertal
5.0 Matrix – Tabelle der Bewertung von Standortalternativen

Standort
Kriterien

Kleine Höhe Müngstener Straße

Anbindung MIV (Faktor 0,6) 3 3
Anbindung ÖPNV (Faktor 0,3) 2 2
Anbindung Fuß/ Rad  (Faktor 0,1) 1 1
Anbindung Verkehr (Σ Faktor 1,0) 2,5 2,5
Planungssicherheit 1 4
Bebaubarkeit 4 4
Grundstücksverfügbarkeit 4 4
Eingriff in Naturhaushalt 1 4
Immissionsschutz 1 3
Flächenaufbereitung 1 3
Kompensationsaufwand 1 4
Konkurrierende Planungen 1 3
Ziele des FNP 1 3
Gesamtbewertung/ Punkte 23,5 40,5

6.0 Fazit

Nach objektiven Maßstäben ist  der  Standort  Lichtscheid  wesentlich  besser  geeignet  für  den Bau einer
forensischen Klinik als der Standort Kleine Höhe.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Stadtrat mit der regierenden großen Koalition den Standort Kleine
Höhe für das „kleinere Übel“ erachtet. 

Noch weniger nachvollziehbar ist der Standpunkt eines Gesundheitsministeriums in NRW unter Führung
einer Ministerin der Grünen Partei, den Standort bei Vorliegen eines Bebauungsplanes als „besser geeignet“
zu bezeichnen.

Frau Steffens zieht  sich  auf  einen Kriterienkatalog  zurück,  der  im Konsens mit  den Vertreterinnen und
Vertretern aller Landtagsfraktionen erstellt  wurde. Trotz Regierungsbeteiligung hat die Grüne Partei also
offensichtlich  keine  Bedenken  gehabt,  den  ökologischen  Kriterien  eines  Standortes  eine  derart  kleine
Gewichtung  beizumessen,  dass  die  Kleine  Höhe  trotz  der  objektiv  betrachtet  gravierend  schlechteren
Eignung rechtlich als die bessere Wahl gesehen werden kann. 
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